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1. Anlass der Untersuchung 

In den verbindlichen Flächennutzungsplänen der früheren Verbandsge-
meinde Dudenhofen und der verbandsfreien Gemeinde Römerberg wurde die 
Thematik der Windenergieanlagen im Rahmen von Flächennutzungsplan-Än-
derungen bereits bearbeitet und ein planerisches Steuerungskonzept für die 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen auf Grundlage des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB erarbeitet.  

Im Ergebnis wurde im Nordwesten der Gemarkung Römerberg eine Konzent-
rationszone für Windenergieanlagen, verbunden mit einer Ausschlusswirkung 
außerhalb dieser Zone, dargestellt. Diese Fläche dient gemäß einer im Jahr 
2007 geschlossenen vertraglichen Vereinbarung gemäß § 204 BauGB auch 
als Konzentrationszone für die Stadt Speyer. 

Vor dem Hintergrund geänderter raumordnerischer Rahmenbedingungen, 
aber auch der in der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an ein 
schlüssiges Planungskonzept, ist das in den bisherigen Flächennutzungsplä-
nen der früheren Verbandsgemeinde Dudenhofen und der damals selbstän-
digen Gemeinde Römerberg dargelegte Konzept zur Steuerung von Wind-
energieanlagen grundlegend zu überprüfen. Daher wird die Erstellung einer 
das gesamte Verbandsgemeindegebiet umfassenden Windpotenzialstudie 
als flächendeckendes Standortgutachten erforderlich. 

 

In Bezug auf die Zulässigkeit von Windenergieanlagen haben sich seit den 
damaligen Planungen verschiedene Rahmenbedingungen geändert. Zu nen-
nen sind hier insbesondere folgende Vorgaben für die kommunale Planung: 

In Bezug auf die Zulässigkeit von Windenergieanlagen haben sich seit den da-
maligen Planungen verschiedene Rahmenbedingungen geändert. Zu nennen 
sind hier insbesondere folgende Vorgaben für die kommunale Planung: 

• Das Land Rheinland-Pfalz hat mehrere Teilfortschreibungen des Landesent-
wicklungsprogramms IV durchgeführt. Gegenstand dieser Teilfortschreibun-
gen sind insbesondere veränderte raumordnerische Vorgaben zu Flächen, die 
für Windenergieanlagen aus übergeordneter planerischer Sicht nicht in Be-
tracht kommen und die die Stadt Speyer aufgrund der Pflicht zur Anpassung 
der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung zwingend zu beachten hat. 

• Zwischenzeitlich ist der gesonderte Teilregionalplan Windenergie Rhein-
Neckar in Kraft getreten. Aus dem gesonderten Teilregionalplan ergeben sich 
über die veränderten Vorgaben des Landesentwicklungsprograms IV hinaus 
weitergehende Vorgaben zu möglichen Standorten von Windenergieanlagen.  

• Zudem befindet sich bereits eine Teilfortschreibung des gesonderten Teilregi-
onalplans Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, die die 
planerische Umsetzung aus den Vorgaben des LEP IV umsetzen soll, in Auf-
stellung. 
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• Durch eine Änderung des BauGB im Jahr 2022 haben sich die planungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen grundlegend geändert. 
Sofern die Länder nicht bestimmte Mindestflächenanteile für Windenergiean-
lagen planungsrechtlich zur Verfügung stellen, entfällt die bisherige Konzent-
rationswirkung von Darstellungen im Flächennutzungsplan. Sobald die Län-
der bestimmte Mindestflächenanteile für Windenergieanlagen planungsrecht-
lich zur Verfügung stellen, sind Windenenergieanlagen nur noch in für sie aus-
gewiesenen Flächen zulässig. 

• Die Rechtsprechung der vergangenen Jahre formulierte sehr weitgehende 
und neue Anforderungen an ein schlüssiges Plankonzept. Diesbezüglich wer-
den auch methodische Anpassungen und Überprüfungen des Plankonzepts 
notwendig (Stichworte: harte und weiche Tabukriterien). Zwischenzeitlich sind 
diese Anforderungen durch mehrere Änderungen des BauGB relativiert wor-
den. 

  

Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen beabsichtigt, auch zukünftig 
die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in ihrem Gemeindegebiet plane-
risch zu steuern. Aus den oben genannten Gründen hält es die Verbandsge-
meinde Römerberg-Dudenhofen jedoch für geboten, das in den bisherigen 
Flächennutzungsplänen der früheren Verbandsgemeinde Dudenhofen und 
der damals selbständigen Gemeinde Römerberg dargelegte Konzept zur 
Steuerung von Windenergieanlagen insgesamt zu überprüfen und fortzu-
schreiben. 

Die Untersuchung zur Steuerung von Windenergieanlagen stellt dabei die 
zentrale fachliche Grundlage für die Aufstellung eines sachlichen Teilflächen-
nutzungsplans für Windenergieanlagen dar. 

 

2. Baurechtliche Grundlagen der Windkraftnutzung 

2.1 Planungsrecht 

2.1.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz 

Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG)) regelt in seinem § 2 „Besondere Bedeutung der erneuerbaren Ener-
gien“, dass die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen 
Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentli-
chen Sicherheit dienen. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in 
die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

 

2.1.2 Planungsrechtliche Grundlagen für Windenergieanlagen 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt es sich bei der Erforschung, Entwick-
lung und Nutzung von Windenergie um eine Nutzung, die im Außenbereich zu 
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den privilegierten Nutzungen gehört. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist im 
Außenbereich damit grundsätzlich zulässig, soweit öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist.  

Öffentliche Belange standen gemäß der bis 31.01.2023 gültigen Fassung des 
BauGB regelmäßig dann entgegen, wenn im Flächennutzungsplan bereits eine 
entsprechende Konzentrationsfläche für Windkraft an anderer Stelle ausgewie-
sen ist. Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan hatten somit zur Folge, 
dass der übrige Planungsraum von Windenergieanlagen freigehalten wird.  

Durch eine ab 01.02.2023 gültige Änderung des BauGB wird die Konzentrations-
wirkung ausgewiesener Flächen für Windenergieanlagen entfallen, solange das 
Land Rheinland-Pfalz die im Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) vor-
gegebenen verbindliche Flächenziele (sogenannte Flächenbeitragswerte) bis zu 
den im WindBG festgelegten Stichtagen nicht erreicht hat. Für Rheinland-Pfalz 
sind folgende Flächenbeitragswerte vorgegeben: 

• bis 31.12.2027  1,4 % der Landesfläche 

• bis 31.12.2032  2,2 % der Landesfläche 

 

Solange die Flächenziele zu den genannten Stichtagen nicht erfüllt sind bzw. 
deren Erfüllung nicht festgestellt und öffentlich bekannt gemacht worden ist, hat 
dies – bezogen auf die Planungsebene des Flächennutzungsplans – zur Folge, 
dass die Konzentrationswirkung ausgewiesener Flächen für Windenergieanla-
gen entfällt. Windenergieanlagen sind dann (wieder) im gesamten Außenbe-
reich privilegiert zulässig.  

Gemäß Mitteilung des Verbands Region Rhein-Neckar kann das Land Rhein-
land-Pfalz den Flächenbeitragswert von 1,4 % der Landesfläche, der bis 
31.12.2027 zu erfüllen ist, aktuell noch nicht nachweisen. 

Sobald die Flächenziele erfüllt sind und deren Erfüllung festgestellt und öffentlich 
bekannt gemacht worden ist, sind Windenergieanlagen nur noch in den für Wind-
energieanlagen ausgewiesenen Flächen privilegiert zulässig. Außerhalb dieser 
Flächen können Windenergieanlagen nur noch gemäß § 35 Abs. 2 BauGB „im 
Einzelfall zugelassen werden, wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche 
Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung gesichert ist.“ Eine Beein-
trächtigung öffentlicher Belange kann jedoch regelmäßig unterstellt werden, so 
dass sich faktisch die Zulässigkeit von Windenergieanlagen auf die für Wind-
energieanlagen ausgewiesenen Flächen beschränkt.   

 

2.1.3 Bestehende Darstellungen in den Flächennutzungsplänen zu Windkraftan-
lagen 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB handelt es sich bei der Erforschung, Entwick-
lung und Nutzung von Windenergie um eine Nutzung, die im Außenbereich zu 
den privilegierten Nutzungen gehört. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist im 
Außenbereich damit grundsätzlich zulässig, soweit öffentliche Belange nicht 
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entgegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist.  

Öffentliche Belange stehen der Nutzung durch Windkraftanlagen gemäß § 35 
Abs. 3 BauGB regelmäßig dann entgegen, wenn im Flächennutzungsplan be-
reits eine entsprechende Konzentrationsfläche für Windkraft an anderer Stelle 
ausgewiesen ist. Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan haben somit zur 
Folge, dass der übrige Planungsraum von Windenergieanlagen freigehalten 
wird.  

In der Gemeinde Römerberg ist durch die 1. Änderung zum Flächennutzungs-
plan II eine entsprechende Konzentrationszone ausgewiesen. Die Darstellung 
erfolgte auf Grundlage der gemeinsamen vertraglichen Vereinbarung nach § 204 
Absatz 1 Satz 4 BauGB zwischen der Stadt Speyer, der Gemeinde Römerberg 
und der Verbandsgemeinde Dudenhofen über die Darstellung von Flächen für 
die Windenergieanlagen in der Flächennutzungsplanung vom 13.06.2007.  

 

 

Konzentrationszone für Windenergieanlagen im Norden der Gemarkung Berghausen gemäß Flä-
chennutzungsplan II – Änderung 1.  

 

Die in der 1. Änderung des Flächennutzungsplans II der Gemeinde Römerberg 
dargestellte Fläche für Windkraftanlagen dient somit als gemeinsame Konzent-
rationszone gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 BauGB für die Stadt Speyer, die ehe-
malige Gemeinde Römerberg und die ehemalige Verbandsgemeinde 
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Dudenhofen. 

Demnach sind Windenergieanlagen im Bereich der Stadt Speyer, der früheren 
verbandsfreien Gemeinde Römerberg und der früheren Verbandsgemeinde Du-
denhofen bislang nur in der obigen Abbildung dargestellten Fläche zulässig. 

Innerhalb dieser Fläche wurden bislang drei Windenergieanlagen errichtet.  

 

2.2 Genehmigungsrecht 

Grundsätzlich sind im Außenbereich alle Anlagen zur Nutzung von Windenergie 
privilegiert. Genehmigungsrechtlich ergeben sich jedoch in Abhängigkeit von der 
Anlagenhöhe grundlegende Unterschiede:  

 

Windenergieanlagen unter 10 m Höhe 

Anlagen bis 10 m Gesamthöhe sind gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4f  Landesbauord-
nung (LBauO) baurechtlich genehmigungsfrei. 

 

Windenenergieanlagen bis 50 m Höhe 

Windräder mit einer Höhe zwischen 10 und 50 m werden im Baugenehmigungs-
verfahren nach LBauO genehmigt. Sie sind nicht regional bedeutsam, weisen 
aber eine gewisse städtebauliche Relevanz auf. Die in der LBauO festgelegten 
genehmigungsrelevanten Kriterien sind u. a. die einzuhaltenden Abstandsflä-
chen (bei Windenergieanlagen die Höhe bis zur Rotorachse, der Abstand muss 
mindestens der Länge des Rotorradius entsprechen), die Gestaltung sowie die 
Anforderungen an den Schutz bestehender baulicher Anlagen. Darüber hinaus 
gelten die einschlägigen bauplanungs-, immissions- und naturschutzrechtlichen 
Vorgaben. Entsprechend müssen diese Anlagen die Vorgaben der TA-Lärm ein-
halten.  

Im Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist aufgrund der 
räumlichen Rahmenbedingungen nicht damit zu rechnen, dass Kleinwindanla-
gen bis zu einer Gesamthöhe von 50 m gebaut werden. Aufgrund ihrer ver-
gleichsweise geringen Höhe entwickeln Kleinwindanlagen keine ausgeprägte 
Fernwirkung.  

Eine Steuerung der Standorte für Kleinwindanlagen über den Flächennut-
zungsplan wird daher nicht als erforderlich erachtet. Sie sind deshalb nicht 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen. 

 

Windenenergieanlagen ab 50 m Höhe 

Gemäß der 4. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (4. BImSchV), 
Anhang 1, Nr. 1.6, sind Windenergieanlagen mit einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 Metern (einschließlich Rotor) immissionsschutzrechtlich zu genehmigen. 
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Immissionsschutzrechtlich zulässig sind Anlagen dann, wenn die Voraussetzun-
gen nach § 6 BImSchG erfüllt sind. Bezogen auf Windenergieanlagen gilt vor 
allem, dass diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen, erhebliche Nachteile 
oder Belästigungen für die Allgemeinheit oder Nachbarschaft hervorrufen dürfen 
sowie mit den Bestimmungen des § 35 BauGB vereinbar sein müssen. 

 

3. Erforderlichkeit einer flächendeckenden Untersuchung 

Gemäß § 245e BauGB kann bei einer Darstellung zusätzlicher Flächen für die 
Nutzung von Windenergie in einem Flächennutzungsplan die Abwägung auf die 
Belange beschränkt werden, die durch die Darstellung der zusätzlichen Flächen 
berührt werden. Dabei kann von dem Planungskonzept, das der Abwägung über 
bereits dargestellte Flächen zu Grunde gelegt wurde, abgewichen werden, so-
fern die Grundzüge der Planung erhalten bleiben. Von der Wahrung der Grund-
züge der bisherigen Planung ist regelmäßig auszugehen, wenn Flächen im Um-
fang von nicht mehr als 25 Prozent der schon bislang dargestellten Flächen zu-
sätzlich dargestellt werden.  

Für die Stadt Speyer ist angesichts der Größe der bislang ausgewiesenen Flä-
che davon auszugehen, dass der Erweiterungsumfang mehr als 25 Prozent der 
bislang für Windenergieanlagen ausgewiesenen Flächen beträgt. Eine Be-
schränkung der Abwägung auf die Belange, die durch die Darstellung der zu-
sätzlichen Flächen berührt werden, scheidet daher aus. 

Auch wenn gemäß dem BauGB in der ab 01.02.2023 gültigen Fassung ein um-
fassendes räumliches Gesamtkonzept für die Ausweisung von Flächen für die 
Windenergie nicht mehr zwingend gefordert ist, ist das Abwägungsgebot des 
BauGB zu beachten. Gemäß § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und unterei-
nander gerecht abzuwägen. Dies wird regelmäßig eine Prüfung der Frage, ob 
eine Planung an anderer Stelle mit geringeren Auswirkungen realisiert werden 
kann, beinhalten. Ebenso sind gemäß Anlage 1 zum BauGB, Nr. 2d, im Rahmen 
der Umweltprüfung Aussagen zu „in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten“ darzulegen.  

Daher ist auch weiterhin davon auszugehen, dass eine fundierte Begründung 
einer Flächenauswahl erforderlich werden wird. Hierzu soll - wie bislang - eine 
räumliche Gesamtkonzeption, die nach einheitlichen Kriterien eine Bewertung 
der Flächeneignung vornimmt, herangezogen werden.   

 

4. Methodische Vorgehensweise  

Die Durchführung der flächendeckenden Untersuchung des Planungsraums er-
folgt auf der Ebene der Flächennutzungsplanung, in der die Grundzüge der Bo-
dennutzung dargestellt werden. Aus diesem Grund werden im Rahmen der Un-
tersuchung pauschale Kriterien verwendet. Eine parzellenscharfe Begutachtung 
unter Berücksichtigung bautechnischer und betriebswirtschaftlicher Aspekte 
(Anlagenanzahl, Anordnung der Anlagen, Anlagenhöhe u. a.) kann nur im 
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Rahmen konkreter Bauvorhaben vorgenommen werden.  

Die Ermittlung geeigneter Standorte zur Errichtung von Windenergieanlagen er-
folgt in vier Schritten: 

 

Schritt 1: Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind Flächen, die auf-
grund abschließender gesetzlicher Vorgaben als Standorte nicht in Betracht 
kommen. Für eine Vielzahl von gesetzlich geschützten Flächen bestehen jedoch 
Ausnahmemöglichkeiten. Zu diesen Ausnahmemöglichkeiten wird analysiert, in-
wieweit in Bezug auf Windkraftanlagen eine realistische Chance auf eine Aus-
nahme gegeben ist. Nur wenn eine solche realistische Chance auszuschließen 
ist, müssen gesetzlich geschützte Flächen von vorne herein als zwingende Aus-
schlussflächen betrachtet werden. 

 

Schritt 2: Ausschluss aufgrund entgegenstehender Vorgaben und Nut-
zungszuweisungen der Landes- und Regionalplanung  

Neben den fachgesetzlichen Bindungen ergeben sich für die kommunale Bau-
leitplanung wesentliche Vorgaben aus den Zielen der Raumordnung. Die Ziele 
der Raumordnung sind im Landesentwicklungsprogramm und im Einheitlichen 
Regionalplan Rhein-Neckar fixiert. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ist die Gemeinde 
verpflichtet, ihre Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Die 
Ziele der Raumordnung sind daher zwingende Vorgaben für die kommunale 
Bauleitplanung. Insofern sind sie als „harte“ Tabukriterien zu betrachten. 

Dennoch sind die Ziele der Raumordnung Ausdruck einer politischen Willensbil-
dung der jeweils zuständigen Gremien und daher bereits Ausdruck einer Abwä-
gung der unterschiedlichen Belange. Ebenso eröffnet das Landesplanungsge-
setz in § 8 Abs. 3 und in § 10 Abs. 3 die Möglichkeit der Zulassung einer Abwei-
chung von einem Ziel des Landesentwicklungsprogramms oder von einem Ziel 
des regionalen Raumordnungsplans, wenn diese aufgrund veränderter Tatsa-
chen oder Erkenntnisse unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist 
und das Landesentwicklungsprogramm bzw. der regionale Raumordnungsplan 
in seinen Grundzügen nicht berührt wird.  

Es ist daher angezeigt, zwischen den fachrechtlich zwingenden Ausschlussflä-
chen und den raumordnungsrechtlichen Ausschlussflächen zu differenzieren.  

 

Schritt 3: Ausschlussflächen anhand planerischer Überlegungen 

Nach Ermittlung der Flächen, die für Windenergieanlagen aufgrund entgegen-
stehender fachrechtlicher oder raumordnungsrechtlicher Belange („harte“ 
Tabukriterien) nicht in Frage kommen, hat die Verbandsgemeinde Römerberg-
Dudenhofen als Träger der Bauleitplanung die Möglichkeit, anhand einheitlicher 
und für den gesamten Planungsraum gültiger Kriterien weitergehende „weiche“ 
Tabukriterien zu beschließen und damit weitere Flächen aus der Verfügbarkeit 
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für Windenergieanlagen herauszunehmen. Es werden Flächen definiert, in de-
nen die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und 
rechtlich möglich sind, in denen nach den städtebaulichen Vorstellungen, die die 
Gemeinde anhand eigener Kriterien entwickeln darf, aber keine Windenergiean-
lagen aufgestellt werden sollen. Eine Begründung zur Notwendigkeit und zur Be-
stimmbarkeit der ausgeschlossenen Flächen ist erforderlich.  

Mit der Definition der „weichen“ Tabukriterien hat die Kommune die Möglichkeit, 
über die gesetzlichen und raumordnerischen Mindestvorgaben hinaus zusätzli-
che Aspekte zu berücksichtigen, die entweder von den fachrechtlichen und 
raumordnerischen Vorgaben nicht oder nur bedingt erfasst werden (z.B. die op-
tisch-visuelle Wirkung von Windenergieanlagen) oder die sich aus der spezifi-
schen örtlichen Situation heraus ergeben (z.B. Belange der Erholungsvorsorge).   

 

Schritt 4: Einzelfalluntersuchung der verbleibenden Standorte 

Nach Ermittlung der Flächen, die als Standorte für Windkraftanlagen nicht in Be-
tracht kommen oder kommen sollen, verbleiben im Planungsraum Flächen, ge-
gen die entsprechend den verwendeten Kriterien keine grundsätzlichen Aus-
schlussgründe sprechen.  

Im Bereich dieser möglichen Konzentrationszonen wird eine tiefergehende Un-
tersuchung in Hinblick auf weitere Planungsbelange erforderlich, da mit der De-
finition der harten und weichen Tabuzonen nicht gewährleistet werden kann, 
dass außerhalb der so definierten Flächen keine städtebaulich relevanten nach-
teiligen Auswirkungen von Windenergieanlagen mehr zu erwarten sein werden. 
Vielmehr wird im Bereich der verbleibenden Flächen eine eingehende Abwägung 
der unterschiedlichen privaten und öffentlichen Belange erforderlich. Grundlage 
hierfür ist neben einer Erfassung der konkreten örtlichen Situation auch eine Be-
trachtung der naturräumlichen Eignung der Flächen für Windenergieanlagen, da 
der Windenergienutzung bei höherer Eignung der Fläche im Rahmen der Abwä-
gung vor dem Hintergrund der Anforderungen der Energiewende ein höheres 
Gewicht zukommen kann.  

 

4.1 Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 

4.1.1 Bauplanungsrecht 

Gemäß § 249 BauGB können die Länder durch Landesgesetze bestimmen, dass 
§ 35 Absatz 1 Nummer 5 BauGB auf Vorhaben, die der Windenergie dienen, nur 
Anwendung findet, wenn sie bestimmte Mindestabstände zu den im Landesge-
setz bezeichneten zulässigen baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. 
Ein Mindestabstand darf dabei höchstens 1.000 Meter von der Mitte des Mastfu-
ßes der Windenergieanlage bis zur nächstgelegenen im Landesgesetz bezeich-
neten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken betragen. Die weiteren Einzelheiten, 
insbesondere zur Abstandsfestlegung und zu den Auswirkungen der festgeleg-
ten Abstände auf Ausweisungen in geltenden Flächennutzungsplänen und 
Raumordnungsplänen, sind in Landesgesetzen zu regeln.  
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Auf der Grundlage von § 249 Absatz 3 BauGB in der bis zum 14. August 2020 
geltenden Fassung erlassene Landesgesetze gelten fort; sie können geändert 
werden, sofern die wesentlichen Elemente der in dem fortgeltenden Landesge-
setz enthaltenen Regelung beibehalten werden. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat bislang keine weiteren Einzelheiten zur Abstands-
festlegung und zu den Auswirkungen der festgelegten Abstände in den Landes-
gesetzen geregelt.  

 

4.1.2 Immissionsschutzrecht 

Schallimmissionen 

Für Windkraftanlagen ist – da es sich um gewerbliche Anlagen handelt - die 
„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm“ vom 26. August 1998 
(zuletzt geändert am 09.06.2017) maßgebend. Diese regelt in Abhängigkeit von 
der Art der baulichen Nutzung die an einem Immissionsort einzuhaltenden Im-
missionsrichtwerte. Die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte sind dabei als 
Summe aller gewerblicher Immissionen, die auf einen Immissionsort einwirken, 
zu verstehen. Soweit eine Vorbelastung durch gewerbliche Immissionen aus an-
deren Quellen besteht, kann sich jedoch im Rahmen der Summierung der ein-
zelnen Schallquellen eine zulässige Überschreitung der Immissionsrichtwerte in 
der Gesamtsumme ergeben, da ein dezidierter Nachweis der Vorbelastung nicht 
erforderlich ist, wenn eine einzelne Anlage die Immissionsrichtwerte an den 
maßgebenden Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  

Folgende Immissionsrichtwerte gelten für die einzelnen Gebietskategorien nach 
BauNVO: 

 

Gebietskategorien  Tags (6:00 Uhr – 
22:00 Uhr) 

Nachts (22:00 Uhr 
- 6:00 Uhr) 

Allg. Wohngebiete u. Kernsiedlungsgebiete  55 dB(A) 40 dB(A) 

Reine Wohngebiete  50 dB(A) 35 dB(A) 

Gewerbegebiete  65 dB(A) 50 dB(A) 

Urbane Gebiete 63 dB(A) 45 dB(A) 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete  60 dB(A) 45 dB(A) 

Kurgebiete, Krankenhäuser u. Pflegeanstalten  45 dB(A) 35 dB(A) 

Immissionsrichtwerte der TA-Lärm 

 

Die Einstufung in die Gebietskategorien und Einrichtungen ergibt sich gemäß TA 
Lärm aus den Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungs-
plänen festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und 
Einrichtungen, für die keine Festsetzungen in Bebauungsplänen bestehen, sind 
entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen.  
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Im unbeplanten Innenbereich ist dabei in der Regel eine Einstufung in eine der 
Gebietskategorien nach TA Lärm möglich. Für Wohnnutzungen im Außenbe-
reich ist neben der Schutzbedürftigkeit der Wohnnutzung selbst auch die Funk-
tion des Außenbereichs zur Aufnahme störender Nutzungen zu berücksichtigen. 
Im Regelfall wird Wohnnutzungen im Außenbereich daher ein Schutzniveau ent-
sprechend der Misch- bzw. Dorfgebiete beigemessen.  

 

Die sich ergebenden Mindestabstandsmaße zwischen Windkraftanlagen und 
Siedlungsflächen hängen u.a. von der Nabenhöhe, dem Anlagentyp und einer 
gegebenenfalls bestehenden Vorbelastung ab und können daher nicht im Vor-
feld bestimmt werden. Möglich ist allenfalls eine pauschalierte Vorberechnung 
für den derzeit lärmärmsten Anlagentyp unter der Maßgabe, dass keine Vorbe-
lastung vorhanden sei. Die so ermittelten Mindestabstände stellen dann ein un-
überwindbares Ausschlusskriterium für Windenergieanlagen (hartes Tabu) dar, 
wobei sich die Mindestabstände in Abhängigkeit des Schutzniveaus der jeweils 
betroffenen baulichen Nutzungen unterscheiden. 

 

 

Die sich ergebenden Mindestabstandsmaße zwischen Windkraftanlagen und 
Siedlungsflächen hängen u.a. von der Nabenhöhe, dem Anlagentyp und einer 
gegebenenfalls bestehenden Vorbelastung ab und können daher nicht im Vor-
feld bestimmt werden. Möglich ist allenfalls eine pauschalierte Vorberechnung 
für derzeit gängige lärmarme Anlagentypen unter der Maßgabe, dass keine Vor-
belastung durch sonstige gewerbliche Nutzungen vorhanden sei. 

Gemäß dem Papier „Windkraftanlagen – Technische Aspekte der Schallemissi-
onen“ der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 
2021 werden „in der Fachliteratur (Stand 2016) für Anlagen der Multi-Megawatt-
Klasse mit Rotordurchmessern bis zu 130 m Schallleistungspegel in Höhe von 
105-107 dB(A) als Orientierungswerte angegeben. Hersteller geben an, dass 
diese Werte auch von Anlagen der neuesten Generation mit Rotordurchmessern 
über 160 m nicht überschritten werden.“ 

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hat 2016 in einem 
Messprojekt „Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen 
und anderen Quellen“ exemplarisch die Geräuschemissionen einer Windener-
gieanlage mit einer Nabenhöhe von 137 Metern und einem Schallleistungspegel 
von 105 dB(A) überschlägig berechnet. Da immissionsschutzrechtlich die Ge-
samtbelastung am Immissionsort maßgebend ist, wurden auch Berechnungen 
für Windparks mit mehreren Anlagen durchgeführt. 
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Schallimmissionsprognose für eine einzelne Windenergieanlage. Aus: Landesanstalt für Umwelt 
Baden-Württemberg (LUBW), 2016, Messprojekt „Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von 
Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 

Gemäß diesem Beispiel wird mit einer einzelnen Windenergieanlage der Immis-
sionsrichtwert für ein allgemeines Wohngebiet von 40 dB(A) bei Nacht in einem 
Abstand von mehr als 550 m sicher unterschritten. 

 

 

Schallimmissionsprognose für einen Windpark aus drei Windenergieanlagen im Dreieck. Aus: 
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW), 2016, Messprojekt „Tieffrequente Ge-
räusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quellen“ 



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 16 

 

 

Bei einem Windpark aus drei Windenergieanlagen, bei dem die Anlagen in einem 
Dreieck aufgestellt sind, wird der Immissionsrichtwert für ein allgemeines Wohn-
gebiet von 40 dB(A) bei Nacht jedoch erst in einem Abstand von mehr als 730 m 
sicher unterschritten. 

 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass moderne Anlagen in der Regel die Möglich-
keit für schallreduzierte Betriebsmodi anbieten, in denen die Schallleistungspe-
gel unter Hinnahme gewisser Ertragseinbußen um bis zu 10 db(A) reduziert sind. 
Zu bedenken ist auch die Möglichkeit, dass im Zuge der technologischen Ent-
wicklung lärmärmere Windenergieanlagen entwickelt werden. Insofern kann aus 
den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen kein Mindestabstand als hartes 
Ausschlusskriterium abgeleitet werden. 

Eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte innerhalb von Siedlungsflächen, so-
weit es sich nicht um Industrie- oder vergleichbare Sondergebiete (z.B. Abfallbe-
seitigungsanlagen) handelt, kann allerdings mit Sicherheit ausgeschlossen wer-
den. Für alle Siedlungsflächen mit Ausnahme von Industriegebieten sowie be-
stimmten Sondergebieten (z.B. Abfallbeseitigungsanlagen) ergibt sich daher aus 
immissionsschutzrechtlichen Gründen ein zwingender Ausschluss von Wind-
kraftanlagen.  

Die deshalb aus immissionsschutzrechtlichen Gründen zwingend frei zu halten-
den Flächen sind in Plan 1 „Zwingende Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben für Windenergieanlagen“ dargestellt. 

 

Schattenwurf 

Neben dem Schall kommt es auch zu optischen Wirkungen von Windenergiean-
lagen auf den Menschen. Die optischen Wirkungen umfassen sowohl den durch 
den Rotor verursachten periodischen Schattenwurf als auch die Lichtreflexe 
(„Disco-Effekt“). Diese Wirkungen sind Immissionen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes. Nicht als Immission gilt jedoch die sonstige Wirkung 
einer Windenergieanlage aufgrund der Eigenart der Rotorbewegung, die ein 
zwanghaftes Anziehen der Aufmerksamkeit mit entsprechenden Irritationen be-
wirken kann. 

Zur Beurteilung der optischen Wirkungen von Windenergieanlagen auf den Men-
schen wurden vom Arbeitskreis Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsge-
meinschaft Immissionsschutz die sogenannten „Hinweise zur Ermittlung und Be-
urteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen“ erstellt. Diese 
Hinweise enthalten Beurteilungsmaßstäbe zur Konkretisierung der Anforderun-
gen aus § 5 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und § 22 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG). Demnach ist bei der Genehmigung von Windenergieanla-
gen sicherzustellen, dass der Immissionsrichtwert (als Summenwert der Belas-
tung durch alle relevanten Windenergieanlagen im Umfeld eines Immissionsorts) 
für die astronomisch maximal mögliche Beschattungsdauer von 30 Stunden pro 
Kalenderjahr nicht überschritten wird. Der Immissionsrichtwert für die tägliche 
Beschattungsdauer beträgt 30 Minuten. Bei Überschreitung dieser Dauer 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bund/L%C3%A4nder-Arbeitsgemeinschaft_Immissionsschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bund/L%C3%A4nder-Arbeitsgemeinschaft_Immissionsschutz
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müssen die Windenergieanlagen abgeschaltet werden, solange ihr Schatten auf 
den Immissionspunkt fällt. 

 

Je nach Höhe der Windenergieanlage, der topographischen Situation und der 
räumlichen Verhältnisse zwischen Windenergieanlagen und Immissionsort kön-
nen sich Abstandserfordernisse in einem Bereich von bis zu 1.000 m oder mehr 
ergeben.  Allerdings kann den Anforderungen des Immissionsschutzrechts in 
Bezug auf Schattenwurf bereits durch eine Abschaltautomatik begegnet werden. 
Insofern stehen immissionsschutzrechtliche Belange in Bezug auf die optischen 
Wirkungen einer Genehmigung von Windenergieanlagen nicht grundsätzlich 
entgegen. Mindestabstandsvorgaben können hieraus nicht abgeleitet werden.  

 

4.1.3 Straßenrecht 

Gemäß § 9 Bundesfernstraßengesetz und §§ 22 und 23 Landesstraßengesetz 
ist außerhalb der Siedlungsflächen mit Hochbauten gegenüber dem äußersten 
Rand der befestigten Fahrbahn klassifizierter Straßen jeweils folgender Abstand 
einzuhalten  

• zu Bundesstraßen und Landesstraßen  20 m 

• zu Kreisstraßen      15 m 

 

Die straßenrechtlichen Abstandsflächen beziehen sich auf bauliche Anlagen und 
somit im Fall von Windenergieanlagen nicht nur auf den Mastfuß mit Fundament, 
sondern auch auf die vom Rotor überstrichene Fläche. Die vom Rotor überstri-
chene Fläche ist jedoch von der konkreten Anlage abhängig.  

Eine Unterschreitungsmöglichkeit der straßenrechtlichen Abstandsflächen wird 
aufgrund der auch gegenüber Windkraftanlagen beachtlichen Belange der Ver-
kehrssicherheit nicht gesehen. Die straßenrechtlichen Abstandsflächen von 20 
m bzw. 15 m werden daher als harte Tabubereiche betrachtet. In der Praxis wer-
den sich jedoch – bezogen auf den Mastfuß – weitergehende zwingende Anfor-
derungen ergeben, die jedoch im Rahmen „harter“ Ausschlusskriterien nicht aus-
reichend genau festgelegt werden können. 

 

Die aus straßenrechtlichen Gründen zwingend freizuhaltenden Flächen sind in 
Plan 1 „Zwingende Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben für Wind-
energieanlagen“ dargestellt. 

 

4.1.4 Eisenbahnrecht 

Aus dem Eisenbahnrecht des Bundes, das für die Bahnanlagen der Deutschen 
Bahn AG maßgebend ist, ergeben sich keine zwingenden Mindestabstandser-
fordernisse.  
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Nur für Bahnanlagen, die nicht im Eigentum des Bundes stehen, gilt das Lan-
deseisenbahngesetz. Dieses regelt in § 18, dass die Errichtung und die wesent-
liche Änderung baulicher Anlagen im Sinne der Landesbauordnung an Eisen-
bahnen der Zustimmung des Landesbetriebes Mobilität bedürfen, wenn die bau-
lichen Anlagen 

1. in einem Abstand von weniger als 60 m von der Mitte des nächsten Gleises 
entfernt liegen, 

2. bei größerem Abstand an gekrümmten Strecken eine 500 m lange Sicht auf 
Signale oder Wegeschranken beeinträchtigen. 

Die Zustimmung oder erforderliche Genehmigung darf jedoch nur versagt oder 
unter Auflagen erteilt werden, wenn und soweit es aus Gründen der Betriebssi-
cherheit oder zur Verhütung von Bränden erforderlich ist. 

Aus dem Eisenbahnrecht kann daher kein hartes Tabukriterium abgeleitet wer-
den. 

 

4.1.5 Flugsicherung 

Windenergieanlagen dürfen nach § 18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht er-
richtet werden, wenn dadurch Flugsicherungseinrichtungen - zivile wie militäri-
sche - gestört werden können.  

Nach §§ 12 und 17 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) ist im Bauschutzbereich 
eines Flugplatzes für die Errichtung von Bauwerken und Anlagen, d.h. auch 
Windenergieanlagen, die Zustimmung der Luftfahrtbehörde erforderlich. Der 
Bauschutzbereich besteht aus einem je nach Flugplatz unterschiedlich großen 
Radius um den sog. Flugplatzbezugspunkt und den An- und Abflugsektoren. 

Konkretisiert werden die Anforderungen in den „Gemeinsamen Grundsätzen des 
Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flug-
zeuge im Sichtflugbetrieb“, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung mit Datum vom 02.05.2013. 

 

Die Gemarkung der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen wird vom Ver-
kehrslandeplatz Speyer tangiert. Dieser ist angesichts seiner Startbahnlänge 
von 1.677 m als Flugplatz der Codezahl 3 einzustufen.  

In Kapitel 5.3 der „Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für 
die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb“ 
sind die äußeren Hindernisbegrenzungsflächen sowohl in der Vertikalen als auch 
in der Horizontalen, die frei zu halten sind, definiert.  

Die äußere Hindernisbegrenzungsfläche gliedert sich auf in eine Horizontalflä-
che und eine Übergangsfläche: 

• Die Horizontalfläche wird von zwei Halbkreisen am Anfang und am Ende der 
Startbahn mit dem Radius 3.600 m und deren Verbindungstangenten be-
grenzt. In der Vertikalen erstreckt sich diese Fläche über 45 m Höhe. Die Halb-
kreismittelpunkte liegen je 60 m vor Beginn und Ende der Start- bzw. 



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 19 

 

 

Landebahn. 

• An die Horizontalfläche schließt eine Übergangsfläche an, in der bauliche An-
lagen zwischen 45 m und 100 m Höhe – in Abhängigkeit von der Entfernung 
- ausgeschlossen sind. Diese Breite dieser Fläche beträgt 1.100 m (55 m Hö-
hendifferenz von 45 m auf 100 m; Neigungswinkel 1:20).  

Für Windenergieanlagen kann, da diese in der Regel höher als 100 m sind, da-
von ausgegangen werden, dass diese die vertikalen Höhenanforderungen in je-
dem Fall überschreiten. Daher ist die gesamte äußere Hindernisbegrenzungsflä-
che als Ausschlussfläche für Windenergieanlagen zu definieren.  

 

Für Flächen außerhalb der äußeren Hindernisbegrenzungsfläche können sich 
aus den Anforderungen des Flugbetriebs weitergehende Anforderungen an die 
maximal zulässige Höhe von Bauwerken ergeben. Dies gilt insbesondere für den 
Bereich der Platzrunde: „Unbeschadet der Anforderungen der Hindernisbegren-
zung sollen im Bereich der Platzrunden keine Hindernisse vorhanden sein, die 
die sichere Durchführung des Flugplatzverkehrs gefährden können. Von einer 
Gefährdung des Flugplatzverkehrs in der Platzrunde ist grundsätzlich dann aus-
zugehen, wenn relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen innerhalb der geplan-
ten oder festgelegten Platzrunde errichtet werden sollen oder wenn in anderen 
Bereichen relevante Bauwerke oder sonstige Anlagen einen Mindestabstand 
von 400 m zum Gegenanflug von Platzrunden und/oder 850 m zu den anderen 
Teilen von Platzrunden (inkl. Kurventeilen) unterschreiten. Die Beurteilung im 
Einzelfall, ob und inwieweit Bauwerke oder sonstige Anlagen die Durchführung 
des Flugplatzverkehrs beeinträchtigen, soll auf der Grundlage einer Stellung-
nahme der Flugsicherungsorganisation erfolgen.“ (aus: Gemeinsame Grunds-
ätze des Bundes und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen 
für Flugzeuge im Sichtflugbetrieb“, herausgegeben vom Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, 02.05.2013, S. 10). 

Gemäß Auskunft des LBM, Fachgruppe Luftverkehr, vom 10.01.2017 ist bei 
Windenergieanlagen über die äußere Hindernisbegrenzungsfläche hinaus vor 
allem im Bereich der Platzrunde ebenfalls mit einer weitreichenden Einschrän-
kung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen zu rechnen. Allerdings wird hier 
grundsätzlich eine Einzelfallentscheidung erforderlich, so dass über eine Freihal-
tung der äußeren Hindernisbegrenzungsfläche hinaus keine abschließenden 
Ausschlussflächen für Windenergieanlagen zu definieren sind. 

 

Die aus luftverkehrsrechtlichen Gründen zwingend frei zu haltenden Flächen 
sind in Plan 1 „Zwingende Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
für Windenergieanlagen“ dargestellt. 

 

 



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 20 

 

 

4.1.6 Wasserrecht 

Wasserschutzgebiete 

Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist von insgesamt drei Trink-
wasserschutzgebieten tangiert. Die Wasserschutzgebiete sind in jeweils drei Zo-
nen mit unterschiedlichen Schutzbestimmungen eingeteilt. Eine über die Zwecke 
der Wasserwirtschaft hinausgehende Nutzung ist dabei regelmäßig nur in der 
Zone I, die den engeren Brunnenbereich umfasst, ausgeschlossen. Dort ist dem-
nach auch die Errichtung von Windenergieanlagen nicht möglich.  

 

Überschwemmungsgebiete 

In Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen gemäß 
§ 78 WHG grundsätzlich nicht zulässig. Windenergieanlagen können nur in Form 
einer wasserrechtlichen Ausnahme zugelassen werden, unter der Vorausset-
zung, dass  

• die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und 
der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen 
wird, 

• der Wasserstand und der Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verän-
dert wird, 

• der bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und 

• das Vorhaben hochwasserangepasst ausgeführt wird 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen ausgeglichen werden. 

Da der Gesetzgeber damit grundsätzlich die Möglichkeit einer Ausnahmegeneh-
migung vom Verbot zur Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsge-
biet eröffnet und zugleich eine realistische Chance für eine Erfüllung der Aus-
nahmevoraussetzungen besteht, werden Überschwemmungsgebiete im Zuge 
der vorliegenden Untersuchung nicht als absolute, gesetzlich bestimmte Aus-
schlussflächen bewertet. 

 

Gewässerabstand 

Gemäß § 76 Landeswassergesetz bedarf die Errichtung von baulichen Anlagen 
an Gewässern einer wasserrechtlichen Genehmigung. Anlagen an Gewässern 
sind solche im Abstand von bis zu 40 m ab der Böschungsoberkante eines Ge-
wässers erster oder zweiter Ordnung oder im Abstand von bis zu 10 m ab der 
Böschungsoberkante von Gewässern dritter Ordnung. Die Beschränkung für 
bauliche Anlagen bezieht sich im Fall von Windkraftanlagen nur auf den Mastfuß 
mit Fundament. Die darüber hinausgehende, vom Rotor überstrichene Fläche 
darf sich innerhalb des Gewässerrandstreifens befinden. Aus der Maßgabe, 
dass sich die vom Rotor überstrichene Fläche vollständig innerhalb der Konzent-
rationsflächen für Windkraftanlagen befinden muss, ergibt sich, dass aus den 
Vorgaben zu Gewässerrandstreifen keine absoluten, gesetzlich bestimmten 
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Ausschlussflächen abzuleiten sind. 

 

4.1.7 Naturschutzrecht 

Im Planungsraum sind - bezogen auf die Untersuchungstiefe auf Ebene der Flä-
chennutzungsplanung – Naturparke, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-
biete, geschützte Landschaftsbestandteile, Biotope nach § 30 BNatSchG sowie 
Natura 2000-Gebiete (FFH- und EU-Vogelschutzgebiete) relevant. 

 

Naturpark 

Naturparke sind gemäß § 27 BNatSchG einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-
gende Gebiete. Naturparke sollen der Bildung für nachhaltige Entwicklung die-
nen und unter Beachtung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden. 

Für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen liegen jedoch 
keine entsprechenden Rechtsverordnungen vor. Insofern gibt es im Gemeinde-
gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen keinen Naturpark, der 
einer Nutzung durch Windenergieanlagen entgegensteht. 

 

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete sind gemäß § 23 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte 
Gebiete, in denen alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen 
verboten sind. 

Im Planungsraum bestehen folgende Naturschutzgebiete:  

 

• Naturschutzgebiet „Flotzgrün“ 

Das durch Rechtsverordnung vom 22.10.1968 ausgewiesene Naturschutzgebiet 
Flotzgrün befindet sich östlich von Römerberg und umfasst eine Fläche von ca. 
204 ha. Der südliche Teil des Gebietes wird landwirtschaftlich genutzt und fun-
giert im Hochwasserfall als Polder. Auf der nördlichen Teilfläche betreibt die 
Firma BASF eine Deponie, auf der heute nicht recyclebarer Bauschutt und ab-
solut nicht mehr verwertbare Produktionsrückstände (hochgiftiger Sondermüll) 
gelagert werden. Die Insel einschließlich des umgebenden Altrheinarms liegt im 
Landschaftsschutzgebiet Pfälzische Rheinauen. Die Altgewässer einschließlich 
der Ufergehölze im Süden und Westen der Insel bilden das Naturschutzgebiet 
Flotzgrün. Auf der Insel liegt das Naturdenkmal Elslache, eine wechselfeuchte 
Pfeifengraswiese mit seltenen Pflanzen und Tieren. 

Das NSG Flotzgrün ist das größte Naturschutzgebiet des Rhein-Pfalz-Kreises. 
Unter Schutz gestellt wurde es wegen seiner Bedeutung für Pflanzen-, Vogel- 

https://de.wikipedia.org/wiki/BASF
https://de.wikipedia.org/wiki/Deponie
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Landschaftsschutzgebiet_Pf%C3%A4lzische_Rheinauen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturdenkmal
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und Insektenwelt.  

Am Nordrand gibt es eine Nasswiese, wie sie im gesamten vorderpfälzischen 
Rheinabschnitt nicht mehr vorkommt. Nasswiesen sind Grünlandbestände nas-
ser bis wechselfeuchter Böden. Sie werden selten gemäht und zeichnen sich 
durch einen hohen Reichtum an Pflanzen- und Tierarten aus. Pfeifengraswiesen 
mit dichten und hochwüchsigen Arten und einem hohen Anteil sich spät entwi-
ckelnder Stauden, Kleinsegen-Sümpfe mit einem hohen Anteil an Sauergräsern, 
artenarme Großsegenbestände sowie Binsen- und Nasswiesen sind verschie-
dene Typenausprägungen dieses Biotoptyps. Alle beherbergen Tiergesellschaf-
ten, die an diese extremen Bedingungen angepasst sind. So können einige Li-
bellen- und Vogelarten, eine vielfältige Insektenfauna, Reptilien und Amphibien 
vorkommen. Da durch Entwässerung viele dieser Wiesen intensiv landwirtschaft-
lich genutzt wurden, gab es einen massiven Verlust dieses Biotoptyps, der 
dadurch umso schutzwürdiger geworden ist. Um dem Anspruch der Tiere dieses 
Lebensraumes zu genügen und den inselartigen Charakter (Isolation) zu vermei-
den, sollten möglichst großflächige Wiesen geschützt werden. 

 

Eine der wichtigsten Kernzonen stellt die "Eisbruchlache" dar. Das recht flache 
Gewässer hat keine Verbindung zum Altrhein und zum Rheinstrom, sondern es 
wird lediglich vom Niederschlagswasser und oberflächennahen Grundwasser 
gespeist. Somit ist die Eisbruchlache im Verhältnis zu anderen vom Rhein be-
einflussten Gewässern relativ nährstoffarm. Es dient vielen Insektenarten als 
Brutstätte und bietet den Amphibien Laichmöglichkeiten. 

 

• Naturschutzgebiet „Woogwiesen“ 

Das durch Rechtsverordnung vom 24.05.1985 ausgewiesene Naturschutzgebiet 
hat eine Größe von 13 ha und erstreckt sich zwischen den Gemeinden Harthau-
sen und Dudenhofen, nördlich der L 537. Es handelt sich um einen Lebens- und 
Teillebensraum seltener und bedrohter Tierarten, Trittsteinfunktion auf der Vo-
gelzugstrecke Jena-Provence und Standort seltener Pflanzenarten. 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung sind im Bereich des Naturschutzgebietes sind 
sämtliche Maßnahmen verboten, die zu einer Beeinträchtigung der wissen-
schaftlichen Forschung sowie zu einer Veränderung oder Zerstörung des 
Schutzgebietes und seines Landschaftshaushaltes führen können.  

 

• Naturschutzgebiet „Mechtersheimer Tongruben“ 

Das durch Rechtsverordnung vom 03.03.1983 ausgewiesene Naturschutzgebiet 
hat eine Größe von 34 ha und erstreckt sich östlich des Römerberger Ortsteils 
Mechtersheim und gliedert sich in zwei Teilbereiche. Es handelt sich dabei um 
ehemalige Tongruben, offene Wasserflächen, Flachwasser- und Uferzonen so-
wie Röhrichte und Buschreihen. 

Gemäß § 3 der Rechtsverordnung gelten für die jeweiligen Teilbereiche folgende 
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Schutzzwecke:  

1. Schutzzweck ist für die Fläche 1 die Erhaltung und Sicherung der Lebens-
gemeinschaften und Lebensstätten in den ehemaligen Tongruben, insbe-
sondere ihrer offenen Wasserflächen, Flachwasser- und Uferzonen sowie 
den Röhrichten und Buschreihen mit den hier heimischen und zum Teil 
seltenen, in ihrem Bestand bedrohten wildwachsenden Pflanzen und wild-
lebenden Tieren.  

2. Schutzzweck ist für die Fläche 2 die wissenschaftliche Entwicklung, Erfor-
schung und Beobachtung der pflanzlichen Sukzession und Wiederbesie-
delung mit Tieren auf der ausgekiesten Fläche der ehemaligen Tongrube 
zu einem vielfältig strukturierten Feuchtgebiet zur Erhaltung und Sicherung 
der gefährdeten Lebensgemeinschaften der in Absatz 1 genannten Pflan-
zen und Tiere.  

3. Schutzzweck ist schließlich nach erfolgter Besiedelung der Fläche 2 ge-
mäß Absatz 2 die Erhaltung und Sicherung des gesamten Gebietes mit 
seinen naturnahen bis natürlichen Pflanzen- und Tiergemeinschaften, ins-
besondere der seltenen und gefährdeten wie den Schwimmblattfluren und 
Verlandungszonen, der Wasser- und Ufervegetation der ehemaligen Kies- 
und Tongrube sowie den mit diesen eine Lebensgemeinschaft bildenden 
seltenen und gefährdeten Tierpopulationen des Gesamtgebietes; Erhal-
tung und Stabilisierung einzelner Sukzessionsstadien und schließlich För-
derung der Diversität des Gesamtgebietes aus vor allem wissenschaftli-
chen aber auch landeskundlichen Gründen wegen der Gefährdung der Le-
bensgemeinschaften und Lebensstätten und ihrer Seltenheit sowie ihrer 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung sind im Bereich des Naturschutzgebietes sind 
sämtliche Maßnahmen verboten, die zu einer Beeinträchtigung der wissen-
schaftlichen Forschung sowie zu einer Veränderung oder Zerstörung des 
Schutzgebietes und seines Landschaftshaushaltes führen können.  

 

• Naturschutzgebiet „Schwarzwald“ 

Das durch Rechtsverordnung vom 04.03.1997 ausgewiesene Naturschutzgebiet 
hat eine Größe von 340 ha und erstreckt sich südlich von Mechtersheim, teil-
weise auch auf der Gemarkung der Verbandsgemeinde Lingenfeld. Gemäß § 3 
der Rechtsverordnung sind im Bereich des Naturschutzgebietes sind sämtliche 
Maßnahmen verboten, die zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen For-
schung sowie zu einer Veränderung oder Zerstörung des Schutzgebietes und 
seines Landschaftshaushaltes führen können.  

 

 

Da von Windkraftanlagen nachhaltige Störungen der definierten Schutzziele zu 
erwarten sind, wird keine realistische Möglichkeit für eine Ausnahmegenehmi-
gung, die ohnehin nicht auf Grundlage der zugehörigen Rechtsverordnungen, 
sondern nur auf Grundlage der allgemeinen Bestimmungen des 
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Bundesnaturschutzgesetzes erteilt werden könnten, gesehen. Naturschutzge-
biete werden daher als absolute, gesetzlich bestimmte Ausschlussflächen be-
trachtet. 

Planungen für Neuausweisungen von Naturschutzgebieten bestehen aktuell 
nicht.  

 

Landschaftsschutzgebiete 

In Landschaftsschutzgebieten sind gemäß § 26 BNatSchG nach Maßgabe nä-
herer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.  

Der Planungsraum befindet sich teilweise innerhalb des Teils Süd des Land-
schaftsschutzgebiets Pfälzische Rheinauen, das sich in mehreren Abschnitten 
entlang des Rheins von Worms im Norden bis zur südlichen Landesgrenze von 
Rheinland-Pfalz erstreckt. 

Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes ist die Erhaltung der landschaftli-
chen Eigenart und Schönheit der Rheinauen mit ihren stehenden und fließenden 
Gewässern, insbesondere seiner Altrheinarme, naturnahen Waldgebiete, Wald-
randbiotope, Lichtungen, Feucht- und Nasswiesenbiotope, die Erhaltung, Wie-
derherstellung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes für 
einen großräumigen ökologischen Ausgleich und die Sicherung dieser naturna-
hen Rheinauenlandschaft für die Erholung. 

Im nördlichen Teilbereich des Plangebietes befindet sich zudem das Land-
schaftsschutzgebiet Rehbach-Speyerbach, welches durch Rechtsverordnung 
vom 30. November 1981 ausgewiesenen wurde. Schutzzweck ist insbesondere 
die Erhaltung der landschaftlichen Eigenart und Schönheit des Waldgebietes 
zwischen Rehbach und Speyerbach für die Erholung.  

 

Ein grundlegender, nicht auflösbarer Konflikt zwischen dem Schutzziel des Land-
schaftsschutzgebiets und dem öffentliche Interesse an der Erzeugung und Ver-
sorgung der Gesellschaft mit erneuerbaren Energie ist nicht zu erkennen. Daher 
ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Errichtung von Windener-
gieanlagen innerhalb des Landschaftsschutzgebiets nicht grundsätzlich undenk-
bar. Somit kann das Landschaftsschutzgebiet nicht als absolute, gesetzlich be-
stimmte Ausschlussfläche betrachtet werden. 

 

geschützte Landschaftsbestandteile 

In geschützten Landschaftsbestandteilen sind gemäß § 29 BNatSchG alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschütz-
ten Landschaftsbestandteils führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmun-
gen verboten. Im Planungsraum besteht eine Vielzahl, zumeist kleinflächiger 
bzw. linear ausgebildeter geschützter Landschaftsbestandteile.  
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Analog zu Landschaftsschutzgebieten ist auch für geschützte Landschaftsbe-
standteile kein grundlegender, nicht auflösbarer Konflikt zwischen dem Schutz-
ziel des geschützten Landschaftsbestandteils und dem öffentliche Interesse an 
der Erzeugung und Versorgung der Gesellschaft mit erneuerbaren Energie zu 
erkennen. Daher ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Errich-
tung von Windenergieanlagen innerhalb eines geschützten Landschaftsbestand-
teils nicht grundsätzlich undenkbar. Somit können die geschützten Landschafts-
bestandteile nicht als absolute, gesetzlich bestimmte Ausschlussfläche betrach-
tet werden. 

 

Biotope nach § 30 BNatSchG 

Gemäß § 30 BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer 
sonstigen erheblichen Beeinträchtigung der dort aufgeführten Biotope führen 
können, verboten. Von den Verboten kann jedoch auf Antrag eine Ausnahme 
zugelassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. 

Da die realistische Möglichkeit besteht, dass zumindest bei bestimmten Biotopty-
pen entstehende Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen ausgeglichen wer-
den können, werden Biotope nach § 30 BNatSchG nicht als absolute, gesetzlich 
bestimmte Ausschlussflächen betrachtet. 

 
 

Natura 2000-Gebiete 

Gemäß § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in seinen für die Erhal-
tungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, 
unzulässig. Ausnahmen sind denkbar, sofern ein Vorhaben aus zwingenden 
Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher so-
zialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumutbare Alternativen, den 
mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren 
Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

Natura 2000-Gebiete stehen einer Ausweisung von Windenergiestandorten so-
mit dann entgegen, wenn die Windenergienutzung zu einer erheblichen Beein-
trächtigung des jeweiligen Schutzzwecks führt und eine Ausnahme nicht erteilt 
werden kann. Ob Windenergieanlagen zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des jeweiligen Schutzzwecks von Natura-2000-Flächen führen, wurde für Rhein-
land-Pfalz durch das Gutachten „Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau 
der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz” vom 13.09.2012, erstellt von der 
Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland 
und dem Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rhein-
land-Pfalz, untersucht.  

Im Planungsraum bestehen folgende Natura2000-Gebiete: 

• FFH-Gebiet Speyerer Wald, Haßlocher Wald und Schifferstadter Wiesen 

Das FFH-Gebiet „Speyerer Wald / Haßlocher Wald und Schifferstädter 
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Wiesen“, das im Wesentlichen die ausgedehnten Waldflächen auf dem 
Schwemmfächer des Speyerbachs umfasst, erstreckt sich im Norden der Ver-
bandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen.  

Innerhalb des FFH-Gebietes „Speyerer Wald / Haßlocher Wald und Schiffer-
städter Wiesen“ bestehen gemäß den Datenblättern des Landesamtes für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht folgende Lebensräume von gemein-
schaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 

• Offene Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis auf Binnendünen 

• Sandheiden mit Calluna und Genista (Dünen im Binnenland) 

• Fließgewässer der planaren und montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitanis 

• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion 
oder Hydrocharition 

• Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden und Lehmboden (Eu-Molinion) 

• Brenndolden-Auenwiesen der Stromtäler 

• Feuchte Hochstaudensäume der planaren und alpinen Höhenstufe inkl. 
Waldsäume 

• Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis) 

• Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwälder (Stellario-Carpinetum) 

• Erlen- und Eschenwälder und Weichholz-Auenwälder an Fließgewässern 
(Alnio-Padion, Alnio incanae, Salicion albae) 

 

• FFH-Gebiet Modenbachniederung  

Ausgedehntes, ost-west-orientiertes Fließgewässer- und Bachauensystem 
westlich von Hanhofen und von Harthausen mit vielfältig strukturierten Gün-
land- und Fließgewässerbiotopen inmitten einer intensiv genutzten Agrarland-
schaft. 

 

• FFH-Gebiet Rheinniederung Germersheim-Speyer 

Das FFH-Gebiet Rheinniederung Germersheim-Speyer umfasst eine fluss-
nahe biotop- und strukturreiche Auenlandschaft von großer Artenvielfalt, die 
sich zwischen dem nördlich angrenzenden Auenbiotop „Rheinniederung 
Speyer-Ludwigshafen“ und den südlich gelegenen „Hördter Rheinauen“ er-
streckt. Die Flussaue mit ihren naturnahen Altrheinarmen und Verlandungs-
zonen, Abgrabungsgewässern, Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und gro-
ßen Wäldern gehören wegen ihrer abwechslungsreichen Lebensräume floris-
tisch und faunistisch zu den artenreichsten Ökosystemen Mitteleuropas. 

Das zwischen Germersheim und Speyer besonders deutlich ausgeprägte 
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Hochufer des Oberrheines ist für die süddeutschen Flusslandschaften einzig-
artig. Hier entwickelten sich Biotoptypen trockenwarmer Standorte in unmittel-
barer Nachbarschaft zur Aue. Auf dem Damm am Berghäuser Altrhein kom-
men sehr seltene und gefährdete Wildbienenarten vor, außerdem verschie-
dene Heuschreckenarten in teilweise hohen Populationsdichten. 

 

• Vogelschutzgebiet Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Ge-
insheim und Hanhofen  

Das Gebiet der Verbandsgemeinde befindet sich am östlichen Rand des Vo-
gelschutzgebiets „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Ge-
insheim und Hanhofen“. Erhaltungsziel gemäß der Rechtsverordnung über 
die Erhaltungsziele in den Natura 2000-Gebieten vom 18.07.2005 ist „die Er-
haltung oder Wiederherstellung der struktur- und artenreichen Grünlandge-
biete der Bachniederungen, der artenreichen Mischwaldbestände auf den 
mittleren und feuchten Standorten, der lichten Kiefernwälder mit den Freiflä-
chen (insbesondere mit Sandmagerrasen, Zwergstrauchheiden und Streu-
obstwiesen) auf Dünen und Flugsandfeldern.“ 

 

• Vogelschutzgebiet Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotz-
grün  

Das Vogelschutzgebiet befindet sich östlich und südlich der Ortslage Römer-
berg entlang des Rheins und umfasst ebenfalls die Insel Flotzgrün. Ziel der 
Unterschutzstellung ist die Erhaltung oder Wiederherstellung des durchström-
ten Altrheins und störungsfreier Kiesseen mit naturnahmen Uferbereichen. 

 

• Vogelschutzgebiet „Mechtersheimer Tongrube“ 

Bei der „Mechtersheimer Tongrube“ handelt es sich um einen östlich von 
Mechtersheim gelegenen Komplex ehemaliger Tongruben und eines renatu-
rierten Kiesabbaus in der ausgedeichten subrezenten Rheinaue, charakteri-
siert durch Flach- und Tiefwasserzonen, ausgedehnte Röhrichte, bewach-
sene Dämme und Inseln. Der besondere Wert des relativ ungestörten Gebie-
tes liegt in seiner Bedeutung für eine Vielzahl gewässer- bzw. röhrichtgebun-
dener Vogelarten, unter anderem in einer bundesweit bedeutsame Brutpopu-
lation des Purpurreihers. 

 

• Vogelschutzgebiet „Heiligensteiner Weiher“ 

Das Vogelschutzgebiet „Heiligensteiner Weiher“ umfasst die in der subrezen-
ten Rheinaue gelegenen Weiher, die durch Tonabbau entstanden sind. Die 
umfänglich mit Schwimmblattgewächsen, Röhrichten und Weichhölzern be-
standenen Gewässer und Dämme beherbergen mehrere gefährdete Vogelar-
ten. Im Gebiet nisten neben der Zwergdommel auch andere 
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Röhrichtbewohner, daneben mehrere Paare Gelbspötter und zahlreiche ge-
fährdete Schwimmvögel (Knäkente, Zwergtaucher u.a.). Zielarten des Vogel-
schutzgebiets sind Bekassine, Beutelmeise, Blaukehlchen, Rohrweihe, 
Schwimmvögel, Wasserralle und Zwergdommel. Erhaltungsziele sind die Er-
haltung oder Wiederherstellung der kleinstrukturreichen Verlandungsgesell-
schaften. 

 

 

Das Gutachten der Staatlichen Vogelschutzwarte kommt bezüglich der für den 
Planungsraum relevanten Natura-2000-Gebiete zu folgenden Ergebnissen: 

 

FFH-Gebiet Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstädter Wiesen 

 Errichtung von WEA in Teilflächen wahrscheinlich möglich, aber Erhaltungsziele dürfen 
nicht erheblich beeinträchtigt werden (Beachtung artspezifisch wirksamer Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen) 

 

FFH-Gebiet Modenbachniederung:  

 Errichtung von WEA in Teilflächen wahrscheinlich möglich, aber Erhaltungsziele dürfen 
nicht erheblich beeinträchtigt werden (Beachtung artspezifisch wirksamer Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen) 

 

FFH-Gebiet Rheinniederung Germersheim-Speyer 

 Errichtung von WEA in Teilflächen wahrscheinlich möglich, aber Erhaltungsziele dürfen 
nicht erheblich beeinträchtigt werden (Beachtung artspezifisch wirksamer Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen) 

 

VSG Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Han-
hofen: 

 Errichtung von WEA in Teilflächen wahrscheinlich möglich, aber Erhaltungsziele dürfen 
nicht erheblich beeinträchtigt werden (Beachtung artspezifisch wirksamer Vermeidungs- 
und Minderungsmaßnahmen) 

 

Vogelschutzgebiet Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün  

 Ausschlussempfehlung: Gebiet < 1.500 ha; je nach Lager sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen bereits durch außerhalb des Gebiets errichtete WEA zu erwarten, daher ist zusätzliche 
Pufferzone zu empfehlen.  

 

Vogelschutzgebiet Mechtersheimer Tongrube 

 Ausschlussempfehlung: Gebiet < 1.500 ha; je nach Lager sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen bereits durch außerhalb des Gebiets errichtete WEA zu erwarten, daher ist zusätzliche 
Pufferzone zu empfehlen.  
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Vogelschutzgebiet Heiligensteiner Weiher 

 Ausschlussempfehlung: Gebiet < 1.500 ha; je nach Lager sind erhebliche Beeinträchtigun-
gen bereits durch außerhalb des Gebiets errichtete WEA zu erwarten, daher ist zusätzliche 
Pufferzone zu empfehlen.  

 

Entsprechend den Ergebnissen des Gutachtens der Staatlichen Vogelschutz-
warte sind somit die drei FFH-Gebiete „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und 
Schifferstädter Wiesen“, „Modenbachniederung” sowie „Rheinniederung 
Germersheim-Speyer“ für Windenergieanlagen nicht zwingend auszuschließen. 
Gleiches gilt auch für das Vogelschutzgebiet „Speyerer Wald, Nonnenwald und 
Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“. 

Auszuschließen sind jedoch die Vogelschutzgebiete „Berghausener und Lingen-
felder Altrhein mit Insel Flotzgrün“, „Mechtersheimer Tongrube“ und „Heiligen-
steiner Weiher“. 

 

Die aus naturschutzrechtlichen Gründen zwingend frei zu haltenden Flächen 
sind in Plan 1 „Zwingende Ausschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
für Windenergieanlagen“ dargestellt. 

 

4.1.8 Artenschutzrecht 

Durch eine am 29.07.2022 in Kraft getretene Änderung des Bundesnaturschutz-
gesetzes wurden für Brutvogelarten, die mit Windanlagen zusammenstoßen 
können, folgende artspezifische und brutplatzbezogene Abstandsvorgaben mit 
Tabubereich festgelegt:   

 

Brutvogelarten Nahbereich* 
Zentraler 

Prüfbereich* 
Erweiterter 

Prüfbereich* 

Seeadler 
Haliaeetus albicilla 

500 2 000 5 000 

Fischadler 
Pandion haliaetus 

500 1 000 3 000 

Schreiadler 
Clanga pomarina 

1 500 3 000 5 000 

Steinadler 
Aquila chrysaetos 

1 000 3 000 5 000 

Wiesenweihe1 
Circus pygargus 

400 500 2 500 

Kornweihe 
Circus cyaneus 

400 500 2 500 

Rohrweihe1 
Circus aeruginosus 

400 500 2 500 

Rotmilan 
Milvus 

500 1 200 3 500 
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Brutvogelarten Nahbereich* 
Zentraler 

Prüfbereich* 
Erweiterter 

Prüfbereich* 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 

500 1 000 2 500 

Wanderfalke 
Falco peregrinus 

500 1 000 2 500 

Baumfalke 
Falco subbuteo 

350 450 2 000 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

500 1 000 2 000 

Weißstorch 
Ciconia 

500 1 000 2 000 

Sumpfohreule 
Asio flammeus 

500 1 000 2 500 

Uhu1 
Bubo 

500 1 000 2 500 

* Abstände in Metern, gemessen vom Mastfußmittelpunkt 

1  Rohrweihe, Wiesenweihe und Uhu sind nur dann kollisionsgefährdet, wenn die Höhe der Rotorunter-
kante in Küstennähe (bis 100 Kilometer) weniger als 30 m, im weiteren Flachland weniger als 50 m oder 
in hügeligem Gelände weniger als 80 m beträgt. Dies gilt, mit Ausnahme der Rohrweihe, nicht für den 
Nahbereich. 

Bundesnaturschutzgesetz, Anlage 1, Abschnitt 1 

 

Liegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein 
Abstand, der geringer ist als der in obiger Tabelle für diese Brutvogelart festge-
legte Nahbereich, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz 
nutzenden Exemplare signifikant erhöht. Die betreffende Fläche ist damit als ab-
schließende Ausschlussfläche zu betrachten. 

 

Liegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein 
Abstand, der größer als der Nahbereich und geringer als der zentrale Prüfbereich 
ist, so bestehen in der Regel Anhaltspunkte dafür, dass das Tötungs- und Ver-
letzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden Exemplare signifikant erhöht ist, so-
weit 

1. eine signifikante Risikoerhöhung nicht auf der Grundlage einer Habitatpoten-
tialanalyse oder einer auf Verlangen des Trägers des Vorhabens durchge-
führten Raumnutzungsanalyse widerlegt werden kann oder 

2. die signifikante Risikoerhöhung nicht durch fachlich anerkannte Schutzmaß-
nahmen hinreichend gemindert werden kann; werden entweder Antikollisi-
onssysteme genutzt, Abschaltungen bei landwirtschaftlichen Ereignissen an-
geordnet, attraktive Ausweichnahrungshabitate angelegt oder phänologiebe-
dingte Abschaltungen angeordnet, so ist für die betreffende Art in der Regel 
davon auszugehen, dass die Risikoerhöhung hinreichend gemindert wird. 
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Liegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein 
Abstand, der größer als der zentrale Prüfbereich und höchstens so groß ist wie 
der erweiterte Prüfbereich, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den 
Brutplatz nutzenden Exemplare nicht signifikant erhöht, es sei denn, 

1. die Aufenthaltswahrscheinlichkeit dieser Exemplare in dem vom Rotor über-
strichenen Bereich der Windenergieanlage ist aufgrund artspezifischer Habi-
tatnutzung oder funktionaler Beziehungen deutlich erhöht und 

2. die signifikante Risikoerhöhung, die aus der erhöhten Aufenthaltswahr-
scheinlichkeit folgt, kann nicht durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen 
hinreichend verringert werden. 

 

Liegt zwischen dem Brutplatz einer Brutvogelart und der Windenergieanlage ein 
Abstand, der größer als der für diese Brutvogelart festgelegte erweiterte Prüfbe-
reich ist, so ist das Tötungs- und Verletzungsrisiko der den Brutplatz nutzenden 
Exemplare nicht signifikant erhöht; Schutzmaßnahmen sind insoweit nicht erfor-
derlich. 

Die Ermittlung der für das Gemeindegebiet zu erwartenden windkraftsensiblen 
Vogelarten erfolgte über die Anwendung der Datenbank LANIS (Geoportal der 
Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz) sowie der Datenbanken ARTeFAKT 
und ArtenAnalyse Rheinland-Pfalz (POLLICHIA – Verein für Naturforschung und 
Landespflege e. V. und KoNat gUG). Für die Einzelflächenbetrachtung in Kapitel 
6.3 wurde zudem der Bewirtschaftungsplan für das Vogelschutzgebiet „Speyerer 
Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“ und die  
beiden FFH-Gebiete „Modenbachniederung” sowie „Speyerer Wald und Haßlo-
cher Wald und Schifferstädter Wiesen“ herangezogen. Ebenso wurde der Ent-
wurf des Landschaftsplans der VG Römerberg-Dudenhofen (Büro für innovative 
Umweltplanung, August 2021) ausgewertet. 

Für den Bereich der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind in diesen 
Unterlagen Sichtungen zu Vorkommen der folgenden, gemäß der aktuellen Fas-
sung des Bundesnaturschutzgesetzes, windkraftsensiblen Vogelarten kartiert: 

 

Brutvogelarten Vorkommen 

Fischadler 
Pandion haliaetus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
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Brutvogelarten Vorkommen 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind keine Vor-
kommen benannt.  

Kornweihe 
Circus cyaneus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Vorkom-
men in Römerberg westlich des Berghäuser Altrheins, in Hanh-
ofen im Bereich Herrnwiese und in Harthausen/Hanhofen im Be-
reich Ganerb benannt. 

Rohrweihe1 
Circus aeruginosus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Vorkom-
men in den Bereichen vorderer Berghäuser Altrhein, Insel Flotz-
grün, Mechtersheimer Tongrube, Speyerbach-Kropsbach-Niede-
rung, Silz, Woogwiesen und Modenbachniederung benannt. 

http://www.artfinder.rlp.de/
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Brutvogelarten Vorkommen 

Rotmilan 
Milvus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind in den Be-
reichen Woogwiesen, Mönchsbusch, Altwiesenbachniederung, 
südlich Heiligenstein und Schwarzwald benannt. 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Vorkom-
men in den Bereichen Auwald am Berghäuser Altrhein, Insel Flotz-
grün, Mechtersheimer Tongrube, Schafwiesen, Schwarzwald, 
Sandgrube Heiligenstein, Auswiesen, Speyerbach-Kropsbach-
Niederung, Landschaftsweiher Hanhofen, und Harthausen 
Ganerb benannt. 

Wanderfalke 
Falco peregrinus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
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Brutvogelarten Vorkommen 

 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Brutvor-
kommen im Bereich Speyer mit Nahrungsgebiet in Dudenhofen 
und Vorkommen in Harthausen/Hanhofen Ganerb benannt. 

Baumfalke 
Falco subbuteo 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Vorkom-
men in den Bereichen Speyerbach-Kropsbach-Niederung, nörd-
lich Dudenhofen, südliches Militärgebiet, Hochufer Storchenäcker, 
Allmendwald und Harthausen/Hanhofen Ganerb benannt. 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Vorkom-
men in den Bereichen Insel Flotzgrün, Schwarzwald, Allmend-
wald, NSG Haderwiese und Harthausen/Hanhofen Ganerb be-
nannt. 
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Brutvogelarten Vorkommen 

Weißstorch 
Ciconia 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind nur Aus-
sagen zu seltenen Vogelarten und daher keine Aussagen zum 
Weißstorch enthalten. 

Uhu1 
Bubo 

 
Kartierung der Sichtungsmeldungen gemäß www.artfinder.rlp.de 
 

Im Entwurf des Landschaftsplans VG Römerberg-Dudenhofen 
(Büro für innovative Umweltplanung, August 2021) sind Brutvor-
kommen in Speyer mit Nahrungsgebiet in Dudenhofen und Rö-
merberg sowie Vorkommen am Ortsrand Harthausen benannt. 

 

Artensichtungen sind jedoch nicht automatisch deckungsgleich mit Brutplätzen. 
Daher bedürfen die Sichtungsmeldungen eines Abgleichs mit den von den je-
weiligen Arten genutzten Lebensräumen, insbesondere in Bezug auf die Brutha-
bitate der Arten. Hier zeigt sich folgendes Bild: 

 

Fischadler 

Der Fischadler kommt hauptsächlich als Durchzügler aus anderen Regionen in 
Rheinland-Pfalz vor und sehr selten als Brutvogel. Vereinzelte Fischadler kön-
nen in der Nähe des Rheins und an Fischteichen in Teilen von Rheinland-Pfalz 
angetroffen werden. Die Art lebt zur Brutzeit an fischreichen Gewässern und 



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 36 

 

 

brütet auf exponierten Bäumen und Masten. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen östlich 
von Römerberg vor. 

 

Kornweihe 

Die Kornweihe ist ein äußerst seltener Brutvogel in Rheinland-Pfalz. Zur Brutzeit 
hält sie sich in feuchten und trockenen Wiesen, Verlandungszonen, Getreidefel-
dern und Weidengebüsch sowie jagend auf Ackerflächen auf. Während der Zug-
zeit und im Winter fliegt die Kornweihe über Viehweiden, Sumpfwiesen und häu-
fig niedrig über ausgedehnte Ackerbrachen. Die Art brütet auf dem Boden in de-
ckungsbietender Vegetation wie Schilf oder Sauergräser, in Mitteleuropa häufi-
ger auch in Raps- und Getreidefeldern, lokal auch in Jungkulturen von Fichten 
und Kiefern. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen östlich 
von Römerberg und nordwestlich von Harthausen vor. 

 

Rohrweihe 

Die Rohrweihe lebt im Offenland, bevorzugt in röhrichtreichen Feuchtgebieten, 
Teich- und Seenlandschaften. Die Art brütet in großen Schilfbeständen und be-
nötigt Flächen mit niedriger Vegetation zur Nahrungssuche, z.B. Weideflächen. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen nord-
westlich von Harthausen und südwestlich von Mechtersheim vor. Südöst-
lich von Harthausen finden sich jedoch keine als Brutstätten geeigneten 
Biotopstrukturen. Es ist daher davon auszugehen, dass dort Vögel auf Nah-
rungssuche gesichtet wurden. 

 

Rotmilan 

Der Rotmilan besiedelt die reich gegliederte offene Hügellandschaft mit weiten 
Feldern und Waldparzellen. Er kommt sowohl an wie auch fernab von Gewäs-
sern vor. Als Brutgebiet benötigt er Wald mit lichten Altholzbeständen. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen zwischen 
Dudenhofen und Harthausen sowie nordwestlich von Harthausen vor. Zwi-
schen Dudenhofen und Harthausen finden sich jedoch keine als Brutstätten 
geeigneten Biotopstrukturen. Es ist daher davon auszugehen, dass dort 
Vögel auf Nahrungssuche gesichtet wurden. 

 

Schwarzmilan 

Der Schwarzmilan lebt bevorzugt in Auwald- Landschaften mit größeren Fließ- 
und Stehgewässern und altem Baumbestand. Die Art jagt auch in der offenen 
Kulturlandschaft und nistet auf Bäumen an Waldrändern, Steilhängen, 
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Feldgehölzen sowie auf Einzelbäumen. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen zwischen 
Dudenhofen und Harthausen sowie nordwestlich von Harthausen vor. Zwi-
schen Dudenhofen und Harthausen finden sich jedoch keine als Brutstätten 
geeigneten Biotopstrukturen. Es ist daher davon auszugehen, dass dort 
Vögel auf Nahrungssuche gesichtet wurden. 

 

Wanderfalke 

Mit Ausnahme des inneren Bereichs ausgedehnter Wälder besiedelt der Wan-
derfalke unterschiedliche Landschaften mit geeigneten Brutplätzen. Er kommt 
bevorzugt in Gebieten mit steilen Felswänden vor, nistet aber lokal auch an Bau-
werken wie Brücken und freistehenden Masten, besonders wenn eine Nistplatt-
form vorhanden ist, sowie gebietsweise in Baumhorsten. Zunehmend findet man 
den Wanderfalken auch in Städten auf Kirchen und Fernsehtürmen. Außerhalb 
der Brutzeit hält er sich in der offenen Kulturlandschaft, in Gewässernähe und im 
Siedlungsraum auf. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen nord-
westlich von Harthausen vor. 

 

Baumfalke 

Der Baumfalke brütet in lichten Wäldern oder den Randlagen ausgedehnter 
Waldgebiete, in Baumhecken und Einzelbäumen. Er jagt gerne über offenem 
Gelände, vor allem über Feuchtwiesen, aber auch über Heideflächen und Sied-
lungsgebieten. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen vor. Öst-
lich und südlich von Dudenhofen finden sich jedoch keine als Brutstätten 
geeigneten Biotopstrukturen. Es ist daher davon auszugehen, dass dort 
Vögel auf Nahrungssuche gesichtet wurden. 

 

Wespenbussard 

Der Wespenbussard benötigt als Lebensraum Landschaften mit lichten, struktur-
reichen Laub-, Misch- und Nadelwäldern, die von Wiesen und Weiden durchsetzt 
sind. Geeignete Lebensräume befinden sich in weiten Teilen von Rheinland-
Pfalz. Die Art nistet auf älteren Laub- und Nadelbäumen. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen westlich 
von Harthausen und südlich von Mechtersheim vor. 

 

Weißstorch 

Der Weißstorch ist in verschiedenen Offenlandbereichen wie Feuchtwiesen und 
extensiv genutztem Grünland zu finden. Er benötigt Nahrungsflächen mit 
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niedriger Vegetation, daher hält er sich besonders gerne auf Rinderweiden, aber 
auch auf niedrig bewachsenen Äckern und Stoppelfeldern auf. Zeitweise kann 
man den Weißstorch auch auf kurzrasigen Sportflächen wie Golfrasen bei der 
Nahrungssuche beobachten. Als Kulturfolger brütet der Weißstorch bevorzugt 
an geeigneten Stellen im ländlichen Siedlungsraum. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen im Tiefgestade östlich von Römer-
berg sowie nordwestlich von Harthausen bzw. westlich von Hanhofen vor, 
nicht jedoch zwischen Dudenhofen und Harthausen. Es ist daher davon 
auszugehen, dass dort Vögel auf Nahrungssuche gesichtet wurden. 

 

Uhu 

Der Uhu benötigt zum Brüten deckungsreiche Felswände oder geröllreiche Steil-
hänge mit vor Regen geschützten Absätzen oder Nischen. Die Art lebt bevorzugt 
in einer durch Wald gegliederten Offenlandschaft. In Gebieten, in denen es an 
entsprechenden Strukturen mangelt, kommen auch Baumbruten vor, ausnahms-
weise nistet der Uhu auch am Boden oder an alten Gebäuden. 

Die Lebensraumvoraussetzungen liegen an den Sichtungsstellen südlich 
von Speyer vor. 

 

Ohne abschließende Kenntnis der Brutstätten kann jedoch aus den Sichtungen 
kein zwingender Ausschluss von Flächen abgeleitet werden. 

 

4.1.9 Forstrecht 

Gemäß § 19 kann Wald durch Rechtsverordnung der oberen Forstbehörde zum 
Naturwaldreservat erklärt werden. Naturwaldreservate sind Waldflächen, auf de-
nen eine ungestörte natürliche Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften ge-
sichert und beobachtet werden soll. Handlungen, die zu einer Störung oder Be-
einträchtigung von Naturwaldreservaten führen können oder ihrer Zweckbestim-
mung entgegenlaufen, sind verboten. 

Weiterhin kann gemäß § 20 Landeswaldgesetz Wald durch Rechtsverordnung 
der oberen Forstbehörde zu Erholungswald erklärt werden, wenn es das Wohl 
der Allgemeinheit erfordert, Waldflächen für Zwecke der Erholung zu schützen, 
zu pflegen oder zu gestalten. 

Sowohl Naturwaldreservate wie auch ausgewiesene Erholungswälder stehen ei-
ner Nutzung durch Windenergieanlagen grundsätzlich entgegen.  

Für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen liegen jedoch 
keine entsprechenden Rechtsverordnungen vor. Insofern sind gesetzliche Aus-
schlussflächen aufgrund forstrechtlicher Bestimmungen für die Verbandsge-
meinde Römerberg-Dudenhofen nicht relevant. 
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4.2 Ausschluss aufgrund entgegenstehender Vorgaben und Nutzungszuwei-
sungen der Landes- und Regionalplanung  

4.2.1 Landesplanung 

Auf Landesebene sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, an die sich 
die kommunale Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 3 BauGB anzupassen hat, im 
Landesentwicklungsprogramm IV verankert. 
Das im November 2008 in Kraft getretene Landesentwicklungsprogramm (LEP 
IV) formuliert im Grundsatz 163, dass eine geordnete Entwicklung für die Wind-
energienutzung über die regional- und bauleitplanerische Ausweisung von Vor-
rang-, Vorbehalts-, und Ausschlussgebieten sichergestellt werden soll. Insoweit 
traf das bislang gültige Landesentwicklungsprogramm keine abschließenden 
Vorgaben zur Windenergie.  
 

Landesentwicklungsprogramm IV – 1. Teilfortschreibung: Kapitel 5.2.1 Erneuer-
bare Energien vom 11. Mai 2013 

Eine erste Teilfortschreibung in Bezug auf „Erneuerbare Energien“ ist mit der 
Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 11. Mai 2013 in Kraft ge-
treten. Mit dieser ersten Teilfortschreibung des LEP IV wurden wesentliche 
klima- und energiepolitische Ziele der Landesregierung ergänzt.  

 

Landesentwicklungsprogramm IV – 3. Teilfortschreibung sowie 4. Teilfortschrei-
bung des LEP IV: Kapitel 5.2 Energieversorgung 

Durch die am 21. Juli 2017 in Kraft getretene 3. Teilfortschreibung des LEP IV 
im Kapitel 5.2 „Energieversorgung“ wurde bei der Steuerung der Windenergie-
nutzung zusätzlich zu den bereits in der ersten Teilfortschreibung festgelegten 
weitere Ausschlusstatbestände verbindlich geregelt. Durch die am 17.01.2023 
vom Ministerrat beschlossene und am 30.01.2023 durch Veröffentlichung in Kraft 
getretene 4. Teilfortschreibung des LEP IV wurde der Katalog der Ausschluss-
flächen verändert. 

Damit ergeben sich folgende Ausschlussflächen als verbindliche Ziele der 
Raumordnung: 

• rechtsverbindlich festgesetzte Naturschutzgebiete, 

• als Naturschutzgebiet vorgesehene Gebiete, für die nach § 24 Landesna-
turschutzgesetz eine einstweilige Sicherstellung erfolgt ist,  

• der gesamte Naturpark Pfälzerwald,  

• Nationalparke, 

• diejenigen Natura 2000-Gebiete, für die die staatliche Vogelschutzwarte 
und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht im 
„Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der Windenergie in Rhein-
land-Pfalz“ ein sehr hohes Konfliktpotential festgestellt haben, 

• Wasserschutzgebiete der Zone 1,  
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• den Rahmenbereich der Welterbegebiete Oberes Mittelrheintal und Ober-
germanisch-Raetischer Limes,  

• die landesweit bedeutsamen Kulturlandschaften der Bewertungsstufen 1 
und 2. Darüber hinaus entscheiden die regionalen Planungsgemeinschaf-
ten, ob oder in welchem Umfang in den landesweit bedeutsamen histori-
schen Kulturlandschaften in Gebieten der Bewertungsstufe 3 die Nutzung 
der Windenergie ebenfalls auszuschließen ist.  

• Gebiete mit zusammenhängendem altem Laubholzbestand.  

• Das UNESCO-Welterbe darf durch die Errichtung raumbedeutsamer Wind-
energieanlagen auch außerhalb des Rahmenbereiches nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

Für den Bereich der Stadt Speyer sind – über die aus fachrechtlichen Gründen 
ohnehin frei zu haltenden Flächen- insbesondere die Natura 2000-Gebiete, für 
die die staatliche Vogelschutzwarte und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht im „Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der 
Windenergie in Rheinland-Pfalz“ ein sehr hohes Konfliktpotential festgestellt, so-
wie die Vorgaben zum UNESCO-Welterbe relevant.  

 

Des Weiteren wird ein Mindestabstand von Windenergieanlagen zu reinen, all-
gemeinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten 
sowie zu urbanen Gebieten und dörflichen Wohngebieten von 900 Metern fest-
gelegt. Die Abstandsvorgabe gilt ab Mastfuß einer Windenergieanlage. Im Falle 
von Repowering kann der Mindestabstand zu Siedlungsflächen um 20 Prozent 
und damit auf 720 m unterschritten werden. 

In Vorranggebieten für andere Nutzungen oder in sonstigen Schutzgebieten mit 
Zielcharakter ist die Errichtung von Windenergieanlagen zulässig, wenn die 
Windenergienutzung mit dem Schutzzweck vereinbar ist. 

Das Konzentrationsgebot (d. h. der Bau von mindestens drei Windenergieanla-
gen muss planungsrechtlich möglich sein), wurde durch die 4. Teilfortschreibung 
des LEP IV wird von einem Ziel zu einem abwägungszugänglichen Grundsatz 
der Raumordnung herabgestuft und als Soll-Bestimmung formuliert. 

 

Die außerhalb der vorgenannten Gebiete und der Vorranggebiete liegenden 
Räume sind der Steuerung durch die Bauleitplanung in Form von Konzentrati-
onsflächen vorbehalten. Dabei soll mithilfe von Konzentrationsflächen eine pla-
nerische Bündelung der Windkraftanlagen gewährleistet werden. Hierbei sollen 
Möglichkeiten der interkommunalen Kooperation und des Interessensausgleichs 
genutzt werden, um eine gerechte Verteilung von Nutzen und Lasten der be-
troffenen Gebietskörperschaften anzustreben. 

Außerhalb der von der Regionalplanung festgesetzten Vorrang- und Ausschluss-
gebiete leisten die Gemeinden über die Darstellung von Konzentrationsflächen 
für die Windenergienutzung in den Flächennutzungsplänen ihren Beitrag zur 
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Energiewende. Bei der Auswahl der Standorte ist im Sinne einer effektiven Ener-
gieausbeute im Rahmen der Abwägung die Windhöffigkeit von zentraler Bedeu-
tung, wobei auch andere Gesichtspunkte wie etwa das Orts- und Landschaftsbild 
einzubeziehen sind. 

 

4.2.2 Regionalplanung 

Die regionalplanerischen Vorgaben zur Windenergie ergeben sich aus dem „Teil-
regionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar“. Diese 
Teilfortschreibung wurde durch die Bekanntmachung der Genehmigung am 
23.08.2021 verbindlich. 

Der Teilregionalplan Windenergie des Einheitlichen Regionalplans sieht eine 
Dreiteilung der Gebietskategorisierung vor: 

• Vorranggebiete für Windenergieanlagen 

• Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen 

• Sonstige Flächen 

 

Vorranggebiete für Windenergieanlagen 

Ziel 3.2.4.3: Für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen sind 
Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung gebiets-
scharf festgelegt. In diesen Vorranggebieten sind alle raumbedeutsamen 
Vorhaben und Maßnahmen ausgeschlossen, die der Windenergienutzung 
entgegenstehen. 

 Die Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung sind 
in den Kartenauszügen der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regio-
nalplans dargestellt. Die Kartenauszüge sind Teil der rechtsverbindlichen 
Raumnutzungskarte. 

 In den Teilflächen von Regionalen Grünzügen (Plansatz 2.1.1 des Einheit-
lichen Regionalplans Rhein-Neckar), Vorranggebieten für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Plansatz 2.2.1.2), Vorranggebieten für die Landwirt-
schaft (Plansatz 2.3.1.2) und Vorranggebieten für Wald und Forstwirtschaft 
(Plansatz 2.3.2.2), die sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeut-
same Windenergienutzung überlagern, ist die Errichtung und der Betrieb 
von Windenergieanlagen zulässig. 

 

Als regionalplanerische Zielvorgabe ist das Vorranggebiet aufgrund der im Bau-
gesetzbuch in § 1 Abs. 4 verankerten Pflicht zur Anpassung an die Ziele der 
Raumordnung seitens der berührten Kommunen in den Flächennutzungsplan zu 
übernehmen. 

Die Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung sind in den 
Kartenauszügen der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans 
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dargestellt. 

Für die Gemarkung Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist ein entspre-
chendes Vorranggebiet dargestellt. 

 

 

Zu diesem Vorranggebiet (VRG) bestehen im Teilregionalplan Windenergie noch 
folgende Anmerkungen: 

- Am Rand des VRG verläuft eine Ferngasleitung. Die diesbezüglichen Schutz-
bestimmungen bleiben durch die Festlegung des Vorranggebiets unberührt. 

 

Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen 

Gemäß Ziel 3.2.4.4 ist die regionalbedeutsame Windenergienutzung in folgen-
den Gebieten ausgeschlossen: 
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• in rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebieten,  

• in als Naturschutzgebiet vorgesehenen Gebieten, für die nach § 22 Abs. 3 
BNatSchG in Verbindung mit § 12 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz eine einst-
weilige Sicherstellung erfolgt ist,  

• in dem Naturpark Pfälzerwald im Sinne von § 3 Abs. 2 der Landesverordnung 
über den „Naturpark Pfälzerwald“ 

• innerhalb der nachfolgend aufgeführten landesweit bedeutsamen historischen 
Kulturlandschaften: 

-  9.1.3 Speyerer Rheinniederung 
-  9.1.4 Maxauer Rheinniederung 
-  9.2.1 Haardtrand Pfälzerwald 
-   9.2.2 Hügelland der Haardt, östlich der Stadt Neustadt an der Weinstraße   

erweitert bis zur A65 * 
-  9.2.3 Nördliche Weinstraße 

• in Natura 2000-Gebieten, für die nach dem „Naturschutzfachlichen Rahmen 
zum Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz“ ein sehr hohes 
Konfliktpotential besteht 

• in Gebieten mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter über 
120 Jahren  

• in Wasserschutzgebieten der Zone I 

 

Bezogen auf die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ergeben sich da-
bei folgende Ausschlussgebiete: 

• rechtsverbindlich festgesetzten Naturschutzgebieten 

Die betreffenden Gebiete sind in Kapitel 4.1.7 beschrieben. 

• als Naturschutzgebiet vorgesehenen Gebiete, für die nach § 22 Abs. 3 
BNatSchG in Verbindung mit § 12 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz eine einst-
weilige Sicherstellung erfolgt ist  

Als Naturschutzgebiet vorgesehenen Gebieten, für die eine einstweilige Si-
cherstellung erfolgt ist, sind in der Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen nicht vorhanden. 

• landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften: 

als landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft ist für die Ver-
bandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die Speyerer Rheinniederung rele-
vant. Diese umfasst im Wesentlichen den Bereich des Tiefgestades östlich 
der Ortslagen von Römerberg 
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landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaft , Auszug aus der Detailkarte 9.1 
Oberrheintal Süd, 2013 

 

• Natura 2000-Gebieten, für die nach dem „Naturschutzfachlichen Rahmen zum 
Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz“ ein sehr hohes Konflikt-
potential besteht 

Entsprechend den Ergebnissen des Gutachtens der Staatlichen Vogelschutz-
warte besteht in Bezug auf die die Vogelschutzgebiete „Berghausener und 
Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün“, „Mechtersheimer Tongrube“ und 
„Heiligensteiner Weiher“ ein sehr hohes Konfliktpotential. Diese Flächen sind 
daher auszuschließen. 

Für die drei FFH-Gebiete „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schiffer-
städter Wiesen“, „Modenbachniederung” sowie „Rheinniederung Germers-
heim-Speyer“ für das Vogelschutzgebiet „Speyerer Wald, Nonnenwald und 
Bachauen zwischen Geinsheim und Hanhofen“ liegen die Voraussetzungen 
für ein „sehr hohes Konfliktpotenzial“ nicht vor. . 

• in Gebieten mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter über 
120 Jahren  

• Aus den Forsteinrichtungswerken ergeben sich keine Hinweise auf zusam-
menhängende Laubholzbestände mit einem Alter über 120 Jahren. Daraus 
kann jedoch nicht gefolgert werden, dass solche Bestände nicht vorhanden 
sind. 
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• Wasserschutzgebiete der Zone I 

Ein Wasserschutzgebiet Zone 1 liegt nur nördlich von Berghausen vor. 

 

Wasserschutzgebiete in Römerberg. Blau schraffiert dargestellt ist die Wasserschutzgebiets-
zone I. Aus: geoportal.wasser.rlp.de 

 

Sonstige Flächen 

In allen sonstigen Flächen, die weder als Vorranggebiet noch als Ausschlussge-
biet für Windkraftanlagen festgelegt sind, obliegt die Steuerung der Windkraftan-
lagen den Gemeinden im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung. 

Neben den unmittelbar auf Windenergieanlagen bezogenen Zielen der Raum-
ordnung sind auch sonstige Zielaussagen, die gegebenenfalls in Konflikt mit ei-
ner Windenergienutzung stehen, zu betrachten. Hierzu sagt der Teilregionalplan 
Windenergie aus, dass in den Teilflächen von Regionalen Grünzügen (Plansatz 
2.1.1 des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar), Vorranggebieten für Na-
turschutz und Landschaftspflege (Plansatz 2.2.1.2), Vorranggebieten für die 
Landwirtschaft (Plansatz 2.3.1.2) und Vorranggebieten für Wald und Forstwirt-
schaft (Plansatz 2.3.2.2), die sich mit Vorranggebieten für die regionalbedeut-
same Windenergienutzung überlagern, die Errichtung und der Betrieb von Wind-
energieanlagen zulässig sind.  

Wenn bereits in den Vorranggebieten für die regionalbedeutsame Windenergie-
nutzung eine Überlagerung mit den genannten Vorranggebieten nicht zu einer 
Unzulässigkeit für Windenergieanlagen führt, gilt dies analog auch in den sons-
tigen Gebieten, in den die Steuerung von Windenergieanlagen der kommunalen 
Bauleitplanung überlassen bleibt.  

In den „Vorranggebieten für den Rohstoffabbau“ ist die Gewinnung von 
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oberflächennahen Rohstoffen zu konzentrieren. Die Rohstoffgewinnung hat in 
diesen Gebieten Vorrang vor konkurrierenden Nutzungsansprüchen und darf 
durch andere Nutzungen nicht ausgeschlossen oder beeinträchtigt werden. Für 
das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind nur zwei kleine 
Flächen östlich von Mechtersheim als Vorranggebiet für den Rohstoffabbau aus-
gewiesen.  

Grünzäsuren haben gemäß Einheitlichem Regionalplan Rhein-Neckar die 
Funktion, eine bandartige Siedlungsentwicklung und das Zusammenwachsen 
von Siedlungsgebieten zu verhindern. In den Grünzäsuren sind raumbedeutsa-
men Vorhaben im Sinne von § 29 BauGB und damit auch Windkraftanlagen un-
zulässig. 

 

Grünzäsuren im Bereich der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (gelbe Umrandung). 
Eigene Darstellung auf Grundlage der Raumnutzungskarte West des Einheitlichen Regional-
plans Rhein-Neckar 

 

Auch geplante Siedlungsflächen stehen einer Nutzung als Standort für Wind-
kraftanlagen grundsätzlich entgegen. 

 

Die aufgrund der Vorgaben des Teilregionalplans Windenergie frei zu haltenden 
Flächen sind in Plan 2 „Ausschlussflächen aufgrund gültiger raumordnerischer 
Vorgaben für Windenergieanlagen“ dargestellt. 
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4.2.3 Entwurf zur Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie zum Ein-
heitlichen Regionalplan Rhein-Neckar 

In der Sitzung am 20.07.2022 hat die Verbandsversammlung des Verbands Re-
gion Rhein-Neckar den Aufstellungsbeschluss für den „Teilregionalplan Erneu-
erbare Energien – Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik“ zum Einheitlichen 
Regionalplan Rhein-Neckar gefasst.  

Da die in Anlage 1 des WindBG festgelegten Flächenbeitragswerte (siehe Kapi-
tel 2.1.2) zur Zeit im rheinland-pfälzischen Teilraum der Region Rhein-Neckar 
nach den Flächenfestlegungen im rechtskräftigen Teilregionalplan Windenergie 
zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar (2021) mit 0,57 % der Fläche als 
Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Windenergienutzung deutlich ver-
fehlt werden, ist eine Festlegung weiterer Vorranggebiete für die regionalbedeut-
same Windenergienutzung erforderlich. 

Bei der Festlegung weiterer Vorranggebiete für die regionalbedeutsame Wind-
energienutzung sollen dabei in einem ersten Schritt folgende Ausschlusskriterien 
herangezogen werden: 

 

Kriterium plus Abstand 

Wohnbauflächen, Flächen gemischter Nutzung o.ä. (Geschlossene 
Wohnsiedlungen), Bestand und Planung 

900 m 

Wohnbauflächen, Flächen gemischter Nutzung o.ä. (Geschlossene 
Wohnsiedlungen), Bestand und Planung, im Fall eines Repowerings 
von Windenergieanlagen 

720 m 

Krankenhäuser, Schulen, Altenheime etc., Bestand und Planung 1000 m 

Siedlungssplitter / Einzelhäuser / Streusiedlungen, Bestand 600 m 

Freizeitwohnen, Bestand 500 m 

Industrie- und Gewerbegebiete, Bestand und Planung 300 m 

Freizeitanlagen und -einrichtungen, Bestand 300 m 

  

Naturschutzgebiete 200 m 

Bann- und Schonwälder bzw. Schutz- und Bannwälder 200 m 

Naturwaldreservate 200 m 

Gebiete mit zusammenhängendem Laubholzbestand mit einem Alter 
über 120 Jahren  

0 m 

Biosphärenreservat Pfälzerwald als deutscher Teil des grenzüber-
schreitenden Biosphärenreservats PfälzerwaldNordvogesen 

0 m  

Gesetzlich geschützte Biotope  grundsätzlich aus-
geschlossen 

Geschützte Landschaftsbestandteile grundsätzlich aus-
geschlossen 

Naturdenkmale grundsätzlich 
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Kriterium plus Abstand 

ausgeschlossen 

Natura 2000-Gebiete mit sehr hohem Konfliktpotenzial im rheinland-
pfälzischen Teilraum 

0 m 

  

Tabubereiche zu Brutplätzen kollisionsgefährdeter Vogelarten entspre-
chend der vierten Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 

artenspezifisch 

  

Gewässer I. und II. Ordnung 50 m 

Gewässer III. Ordnung 10 m 

Wasserschutzgebiete Zone I und II 0 m 

Heilquellenschutzgebiete Zone I und II 0 m 

  

Autobahnen 100 m 

Bundesstraßen 20 m 

Landesstraßen 20 m 

Kreisstraßen 15 m 

Schienenwege 100 m 

Wasserstraßen 100 m 

Flugplätze 3100 m 

Verkehrslandeplätze Hindernisfreifläche 

Segelflugplätze 2100 m 

Hubschrauberlandeplätze Bauschutzbereich, 
mind. 500 m 

Flugsicherungseinrichtungen 0 m 

  

Militärische Flugplätze Hindernisfreifläche 

Nachttiefflugkorridore, militärische Flugübungsräume etc. 0 m 

Militärische Radaranlagen 0 m 

  

Hochspannungsfreileitungen 100 m 

  

Historische Kulturlandschaften entsprechend der Konkretisierung der 
landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften (rheinland-
pfälzischer Teilraum):  

• 9.1.3 Speyerer Rheinniederung  

• 9.1.4 Maxauer Rheinniederung  

• 9.2.1 Haardtrand Pfälzerwald  

0 m 
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Kriterium plus Abstand 

• 9.2.2 Hügelland der Haardt  

• 9.2.3 Nördliche Weinstraße  

  

Grünzäsuren 0 m 

 

In weiteren Schritten ist dann eine Überprüfung der verbliebenen Flächen im 
Hinblick auf die Windgeschwindigkeiten, die Flächengröße und eine Einzel-
fallprüfung vorgesehen, bevor die Flächenkulisse festgelegt wird und ein Ab-
gleich mit den Zielvorgaben zum Umfang der Flächendarstellungen erfolgt.  

 

 

4.3 Ausschlussflächen anhand kommunaler planerischer Überlegungen 

4.3.1 Übernahme der künftigen raumordnerischen Vorgaben als kommunale Pla-
nungsziele 

Der Teilregionalplan Windenergie zum Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar befindet sich in der Fortschreibung.  

Bereits vor Verbindlichkeit der Planungen kommt den darin enthaltenen Überle-
gungen eine bedingte Verbindlichkeit zu, da die Planung als inhaltlich weitge-
hend verfestigt anzusehen sind und die Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen daher bereits zum jetzigen Zeitpunkt erkennen kann, an welche raumord-
nerischen Vorgaben sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig anpassen 
muss. 

Die Abstandskriterien, die der Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie 
zum Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar zugrunde gelegt werden sollen, 
werden daher im Vorgriff auf die absehbaren künftigen raumordnerischen Vor-
gaben bei der Festlegung der Abstandsvorgaben gemäß der kommunalen Pla-
nungsziele als Orientierungshilfe herangezogen 

 

4.3.2 Schutzabstand zu Siedlungsflächen 

Neben den gemäß den Bestimmungen der TA-Lärm einzuhaltenden Abständen 
(vgl. Kapitel 2.2) können im Sinne eines vorbeugenden Immissionsschutzes wei-
tergehende Vorsorgeabstände als „weiche“ Tabuzonen definiert werden. Dabei 
können bei der Definition der Schutzabstände auch planerische Überlegungen 
zu den optisch-visuellen Wirkungen von Windenergieanlagen mit einfließen. Es 
gilt hierbei insbesondere zu gewährleisten, dass durch Windkraftanlagen keine 
erdrückende Wirkung auf angrenzende Wohnnutzungen oder sonstige schutz-
würdige Nutzungen entsteht.  
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Wohn- und Mischgebiete 

Die 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV vom Januar 
2023 legt einen Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Siedlungsgebieten 
(einschließlich urbaner Gebiete und dörflicher Wohngebiete gemäß Baunut-
zungsverordnung) von 900 m fest (Z 163h). 

Über die in der 4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV dar-
gelegten Abstandsflächen zu Siedlungsgebieten wird seitens der Verbandsge-
meinde römerberg-Dudenhofen kein darüber hinausgehendes Abstandserfor-
dernis zu Windenergieanlagen gesehen. 

 

Flächen für Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen), Sondergebiete mit Wohnnut-
zung 

Grundsätzlich geht die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen davon aus, 
dass neben der Wohnnutzung selbst auch solche Nutzungen einen analogen 
Schutzanspruch genießen müssen, die einer Wohnnutzung vergleichbar bzw. 
die als Wohnfolgeeinrichtungen zu betrachten sind. Daher werden die obigen 
Schutzabstände für Wohn- und Mischgebiete auch auf Flächen für soziale Ein-
richtungen wie Schulen und Kindergärten sowie auf Sondergebiete mit Wohn-
nutzung oder einer wohnähnlichen Nutzung (Altenheime, Krankenhäuser, Pfle-
geeinrichtungen) übertragen, sofern diese im Siedlungszusammenhang ange-
siedelt sind. 

 

Einzelhäuser und Splittersiedlungen im Außenbereich 

Zielvorgaben zu Abstandsflächen zu Einzelhäusern und Splittersiedlungen im 
Außenbereich werden weder in der Dritten Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms IV, dem Teilregionalplan Windenergie noch im Entwurf der 
4. Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV vom 10.01.2022 ge-
troffen. Für diese Flächennutzungen besteht daher weiterhin ein Bedarf nach ei-
ner Festlegung von Mindestabständen. 

Wie in Kapitel 4.1.2 dargelegt, ergibt sich alleine aus immissionsschutz-rechtli-
chen Gründen – bei idealisierender Betrachtung auf Grundlage eines emissions-
armen Anlagentyps ohne Berücksichtigung einer Vorbelastung durch andere 
Gewerbebetriebe bzw. durch andere Windräder – ein Mindestabstand zu Einzel-
häusern und Splittersiedlungen im Außenbereich, der jedoch im Vorfeld nicht 
abschließend bestimmt werden kann. Neben den immissionsschutzrechtlichen 
Aspekten sind jedoch unter anderem die optisch-visuellen Wirkungen von Wind-
kraftanlagen – hier insbesondere die möglicherweise erdrückende Wirkung – so-
wie der Schattenwurf zu beachten. 

Um nicht nur dem vorbeugenden Immissionsschutz gerecht zu werden, sondern 
darüber hinausgehend eine angemessene und angenehme Wohnruhe im Sinne 
einer über das Mindestmaß des Verträglichen hinausgehenden Qualitätsanfor-
derung zu erreichen, hält es die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen da-
her für geboten, im Rahmen der Abwägung aller Belange, die 
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Abstandsempfehlungen des Rundschreibens Windenergie mit mindestens 500 
m Mindestabstand zu übernehmen.  

 

Gewerbe- und Industriegebiete 

Die Schutzwürdigkeit von Gewerbe- und Industriegebieten hängt im Wesentli-
chen davon ab, ob dort eine Wohnnutzung im Rahmen der baurechtlichen Zu-
lässigkeiten nach § 8 BauNVO (Gewerbegebiet) bzw. § 9 BauNVO (Industriege-
biet) zulässig und somit realistischerweise denkbar ist. 

Aus Sicht der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen kann einer zulässi-
gen Wohnnutzung in einem Gewerbe- oder Industriegebiet keine grundlegend 
geringere Schutzwürdigkeit als eine Wohnnutzung im Außenbereich zukommen. 
Maßgebend hierfür sind weniger immissionsschutzrechtliche Überlegungen, als 
vielmehr die optisch-visuelle Wirkung der Windenergieanlagen, die zu einer 
nachhaltigen Störung der Wohnqualität führen können, die mit den in einem Ge-
werbe- oder Industriegebiet regelmäßig hinzunehmenden Einschränkungen der 
Wohnqualität nicht vergleichbar sind.  

Es wird daher definiert, dass mit Windenergieanlagen ein Mindestabstand von 
400 m einzuhalten ist, wenn in einem Gewerbe- oder Industriegebiet eine Wohn-
nutzung planungsrechtlich zulässig ist oder sein könnte. Der in der Fortschrei-
bung des Teilregionalplans Windenergie vorgesehene Abstand von lediglich 300 
m wird insofern nicht übernommen. 

Für Gewerbe- oder Industriegebiete sowie für vergleichbare Sondergebiete (ins-
besondere Sondergebiete für Einzelhandel oder Abfallbehandlungsanlagen) 
ohne zulässige Wohnnutzung ist dennoch ein dauerhafter Aufenthalt von Men-
schen anzunehmen. Hier ist alleine schon aus Gründen des Personenschutzes 
ein Mindestabstand in einer Tiefe, die der Höhe einer Windenergieanlage ent-
spricht, frei zu halten (Umfallschutz). Ergänzend ist eine mögliche erdrückende 
Wirkung der Windenergieanlagen, die zu einer nachhaltigen Beeinträchtigung 
der auf den betreffenden Flächen arbeitenden Menschen führen kann, zu be-
rücksichtigen.  Es wird daher definiert, dass zu Gewerbe- oder Industriegebieten 
sowie zu vergleichbaren Sondergebieten ohne zulässige Wohnnutzung ein Min-
destabstand von 300 m einzuhalten ist.  

 

Sondergebiete, die der Erholung dienen 

Auch zu Sondergebieten, die der Erholung dienen, ergeben sich weder in der 
Dritten Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV, dem Teilregi-
onalplan Windenergie noch im Entwurf der 4. Teilfortschreibung des Landesent-
wicklungsprogramms IV Mindestabstandsanforderungen.  

Als Sondergebiete, die der Erholung dienen, werden in diesem Zusammenhang 
Flächen mit einer der Wohnnutzung vergleichbaren Nutzung wie insbesondere 
Campingplätze, Wochenend- und Ferienhausgebiete betrachtet. Diese Nutzun-
gen beinhalten eine temporäre Wohnnutzung mit Aufenthalt auch über den 
Nachtzeitraum.  



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 52 

 

 

Im Bereich der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind solche Nutzun-
gen bislang nicht vorhanden. Insofern ergibt sich keine Erforderlichkeit, hierfür 
einen Schutzabstand zu definieren.  

Kleingartenanlagen sowie mit Kleingartenanlagen vergleichbare Grabelandflä-
chen, werden nicht als Sondergebiete, die der Erholung dienen, betrachtet. Pla-
nungsrechtlich handelt es sich vielmehr um Grünflächen mit entsprechender 
Zweckbestimmung. 

 

Kleingartenanlagen, Friedhöfe, öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen und 
Sportanlagen 

Kleingartenanlagen, Friedhöfe, öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen und 
Sportanlagen dienen zumindest im Tagzeitraum einem längerer als nur einem 
kurzfristigen Aufenthalt von Menschen sowie – in unterschiedlichem Maß - der 
Erholung und genießen daher ebenfalls eine grundsätzliche Schutzwürdigkeit. 
Allerdings ist weder ein dauerhafter Aufenthalt am Tag noch ein Aufenthalt bei 
Nacht anzunehmen. Daher ergibt sich im Vergleich zu den Siedlungsbereichen, 
aber auch zu den Anforderungen an Einzelhäuser und Streusiedlungen im Au-
ßenbereich, eine verminderte Schutzwürdigkeit.  

Der aus der verminderten Schutzwürdigkeit resultierende Mindestabstand kann 
jedoch nicht alleine auf den aus Gründen des Personenschutzes zwingend er-
forderlichen Umfallschutz reduziert werden, da eine mögliche erdrückende Wir-
kung der Windenergieanlagen eine zweckentsprechende Nutzung der Kleingar-
tenanlagen, Friedhöfe, öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen und Sportanlagen 
durchaus nachhaltig beeinträchtigen kann.  Es wird daher ein Mindestabstand 
von 300 m als gerechtfertigt angesehen. 

Eine Darstellung der Abstandsflächen erfolgt in den beigefügten Planunterlagen 
nur in den Bereichen, in denen sich die Abstandsflächen nicht bereits mit den 
Abstandsflächen zu Siedlungsflächen überlagern.  

Weitergehende Belange, die im Einzelfall eine höhere Schutzwürdigkeit recht-
fertigen könnten, sind im Einzelfall denkbar. Diese Belange können bei der Ein-
zelfallprüfung der Flächen in Kapitel 6.2 einfließen.  

In verschiedenen Außenbereichen sind Grabelandflächen mit einer der kleingärt-
nerischen Nutzung vergleichbaren Nutzung vorhanden. Diese Nutzungen sind 
jedoch – sobald sie mit baulichen Anlagen verbunden sind – in der Regel pla-
nungs- bzw. bauordnungsrechtlich unzulässig. Zielsetzung der Verbandsge-
meinde Römerberg-Dudenhofen ist, diese Außenbereichsnutzungen aufgrund 
der damit verbundenen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes aufzuheben. 
Dementsprechend kommt Grabelandflächen mit einer der kleingärtnerischen 
Nutzung vergleichbaren Nutzung keine Schutzwürdigkeit gegenüber Windener-
gieanlagen zu.  
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Geplante Nutzungen 

Im Sinne eines vorbeugenden Schutzes für geplante Nutzungen vor nachteiligen 
Auswirkungen von Windenergieanlagen wird definiert, dass die genannten 
Schutzabstände auch zu im Flächennutzungsplan oder im Einheitlichen Regio-
nalplan verankerten geplanten Nutzungen gelten sollen.  

Die sich daraus ergebenden Abstandsflächen sind in Plan 3 „Ausschlussflächen 
aufgrund kommunaler Vorgaben für Windenergieanlagen“ in die Darstellungen 
zu den jeweiligen bestehenden Nutzungen integriert. 

 

 

Die sich aus den kommunalen Abstandsvorgaben ergebenden Ausschlussflä-
chen zu Siedlungsflächen sind in Plan 3 „Ausschlussflächen aufgrund kommu-
naler Vorgaben für Windenergieanlagen“ dargestellt.  

 

4.3.3 Sicherheitsabstände zu Leitungen  

Um eine in öffentlichem Interesse gebotene Betriebssicherheit bestehender Um 
eine in öffentlichem Interesse gebotene Betriebssicherheit bestehender oberirdi-
scher Hauptversorgungsleitungen (Freileitungen ab 110 kV) auch für den Fall 
einer Havarie oder Zerstörung der nächstgelegenen Windkraftanlage gewähr-
leisten zu können, muss der Abstand zwischen Windkraftnutzung und Leitung 
mindestens die „Umfallhöhe“ der Windkraftanlage (= ½ Fundamentdurchmesser 
+ Nabenhöhe + Rotorradius) betragen.  

Da sich die vom Rotor überstrichene Fläche innerhalb der Konzentrationsfläche 
befinden muss, ergibt sich der Mindestabstand im Wesentlichen aus der Naben-
höhe.  

Die Stadt Speyer hält daher angesichts der gegenwärtig seitens der Windkraft-
anlagenbetreiber angestrebten Rotordurchmessern von 120 m bis 140 m (Ra-
dius 60 – 70 m) unter Berücksichtigung des Leitungsstutzstreifens einen Min-
destabstand zu oberirdischen Hauptversorgungsanlagen (Freileitungen ab 110 
kV) von  

100 m 

für angemessen. Für Freileitungen mit geringeren Spannungen wird eine realis-
tische Möglichkeit gesehen, dass diese im Bedarfsfall erdverkabelt werden kön-
nen. 

Sofern seitens der Windenergieanlagenbetreiber künftig größere Rotordurch-
messer zur Anwendung kommen sollten, ist die Konfliktbewältigung mit den Be-
langen der Versorgungssicherheit im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfah-
rens zu leisten. 

Für unterirdische Versorgungsleitungen ist kein Schutzabstand zu fordern, da 
hier bauliche Schutzmaßnahmen über der Leitung entsprechend den Anforde-
rungen der Leitungsbetreiber grundsätzlich realisierbar erscheinen.  
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Die sich aus den kommunalen Abstandsvorgaben ergebenden Ausschlussflä-
chen zu Freileitungen sind – soweit sie außerhalb von Siedlungsflächen liegen - 
in Plan 3 „Ausschlussflächen aufgrund kommunaler Vorgaben für Windenergie-
anlagen“ dargestellt.  

 

4.3.4 Sicherheitsabstände zu öffentlichen Verkehrsflächen 

Im Sinne der Gefahrenvorsorge bei Havarie oder Zerstörung einer Windkraftan-
lage erscheinen der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die gesetzli-
chen Mindestabstände zu öffentlichen Verkehrsflächen nicht ausreichend. Ana-
log zur Situation gegenüber Versorgungsleitungen wird auch zu den klassifizier-
ten Straßen im Außenbereich sowie zu Bahnlinien grundsätzlich ein Mindestab-
stand für erforderlich erachtet, der gewährleistet, dass die rotorüberstrichene 
Fläche nicht wesentlich in die straßenrechtlichen Mindestabstandsflächen hin-
einragen kann.  

Daher sollen – ausgehend von Rotordurchmessern von 120 m bis 140 m – Flä-
chen mit einem Abstand von bis zu  

100 m 

zu klassifizierten Straßen bzw. zu Bahnlinien nicht als Flächen für Windkraftan-
lagen zur Verfügung stehen. 

Sofern seitens der Windenergieanlagenbetreiber künftig größere Rotordurch-
messer zur Anwendung kommen sollten, ist die Konfliktbewältigung mit den Be-
langen der Verkehrssicherheit im Rahmen des Einzelgenehmigungsverfahrens 
zu leisten. 

 

Die sich aus den kommunalen Abstandsvorgaben ergebenden Ausschlussflä-
chen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind – soweit sie außerhalb von Siedlungs-
flächen liegen - in Plan 3 „Ausschlussflächen aufgrund kommunaler Vorgaben 
für Windenergieanlagen“ dargestellt.  

 

4.3.5 Sicherheitsabstände zu Luftverkehrsflächen 

Über die in Kapitel 4.1.4 dargelegten zwingenden Ausschlussflächen für Wind-
energieanlagen hinaus hält es die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 
nicht für erforderlich, weitergehende Ausschlussflächen zu definieren. 

Einerseits sind die luftverkehrsrechtlichen Bestimmungen so gestaltet, dass im 
Einzelgenehmigungsverfahren Auflagen zur maximal zulässigen Höhe formuliert 
werden können. Soweit ein Konflikt zwischen Windenergieanlagen und Belan-
gen des Luftverkehrs denkbar ist, besteht somit eine Lösungsmöglichkeit durch 
eine Begrenzung der maximal zulässigen Höhe. 

Andererseits besteht ein grundlegender Konflikt zwischen den Belangen des 
Luftverkehrs und Windenergieanlagen im Bereich der Platzrunden. In diesen sol-
len „keine Hindernisse vorhanden sein, die die sichere Durchführung des 
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Flugplatzverkehrs gefährden können.“ (aus: Gemeinsame Grundsätze des Bun-
des und der Länder für die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen für Flug-
zeuge im Sichtflugbetrieb“, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau- und Stadtentwicklung, 02.05.2013, S. 10). Als mögliche Konfliktlösung ist 
jedoch eine Neudefinition der Platzrunden ebenso denkbar wie eine Verlegung 
des Standorts von Windenergieanlagen.   

Insofern sieht die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die Sicherheits-
abstände zu Luftverkehrsflächen als wichtigen Abwägungsbelang, aus dem sich 
jedoch im Rahmen der planerischen Abwägung der unterschiedlichen Belange 
keine grundsätzlichen Abstandserfordernisse ableiten lassen. 

 

4.3.6 Artenschutz 

Belange des Artenschutzes, insbesondere in Hinblick auf mögliche Störungswir-
kungen auf bestimmte Arten sowie deren Kollisionsrisiko, können bezüglich der 
artenschutzrechtlich geschützten Vogel- und Fledermausarten umfangreiche 
Abschaltzeiträume für Rotoren erfordern oder zum Ausschluss von Standorten 
führen. Die diesbezüglich zu beachtenden fachlichen Belange sind im Gutachten 
“Naturschutzfachlicher Rahmen zum Ausbau der Windenergienutzung in Rhein-
land-Pfalz; Artenschutz, (Vögel, Fledermäuse) und NATURA 2000 – Gebiete” 
vom 13.09.2012, erstellt durch die staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland und das Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz im Auftrag des Landesamt für Um-
welt, Wirtschaft, Verbraucherschutz, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, ent-
halten.  

Zwingende Flächenausschlüsse ergeben sich für den Bereich der Verbandsge-
meinde Römerberg-Dudenhofen für die Vogelschutzgebiete „Berghausener und 
Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün“, „Mechtersheimer Tongrube“ und „Hei-
ligensteiner Weiher“ (vgl. Kapitel 4.1.7).  

Darüber hinausgehende Flächenausschlüsse bedürften zu ihrer Rechtfertigung 
einer fundierten und flächendeckenden Untersuchung möglicher artenschutz-
rechtlich relevanter Betroffenheiten. Dies ist für die Verbandsgemeinde Römer-
berg-Dudenhofen für das gesamte Untersuchungsgebiet nicht leistbar bzw. nicht 
angemessen.  

Daher wird vorgesehen, dass nur die gemäß des aufgrund der definierten harten 
und weichen Tabuflächen verbleibenden Potenzialflächen in Hinblick auf mögli-
che artenschutzrechtliche Themen näher betrachtet werden und dass die ab-
schließende artenschutzrechtliche Beurteilung im Rahmen der Verankerung der 
Windkraftflächen im Flächennutzungsplan bzw. in den Einzelgenehmigungsver-
fahren erfolgt. 

 

4.3.7 Bündelung von Windenergieanlagen 

Windenergieanlagen führen aufgrund ihrer Größe und Sichtbarkeit zu deutlichen 
Änderungen im Landschafts- und Ortsbild und der gewachsenen 
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Kulturlandschaft. Ziel ist es deshalb, Windenergieanlagen in Konzentrationszo-
nen so zu bündeln, dass gleichzeitig größere Flächenbereiche außerhalb der 
Konzentrationszonen von Windenergieanlagen freigehalten werden können.  

Bereits im Regionalen Raumordnungsplan Rheinpfalz 2004 ist daher der Grund-
satz enthalten, dass Windenergieanlagen grundsätzlich in Windparks mit drei 
oder mehr Anlagen konzentriert werden sollen. In der 3. Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms IV war als Ziel formuliert, dass einzelne Wind-
energieanlagen nur an solchen Standorten errichtet werden dürfen, an denen 
der Bau von mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund planungsrechtlich 
möglich ist. Mit Verbindlichkeit der 4. Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsprogramms IV wurde das Konzentrationsgebot (d. h. der Bau von mindes-
tens drei Windenergieanlagen muss planungsrechtlich möglich sein) von einem 
Ziel zu einem abwägungszugänglichen Grundsatz der Raumordnung herabge-
stuft und als Soll-Bestimmung formuliert (G 163g). 

 

Aus der Vorgabe, dass innerhalb von Konzentrationszonen für Windenergiean-
lagen mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund planungsrechtlich mög-
lich sein sollen, kann nicht unmittelbar eine Mindestflächengröße abgeleitet wer-
den, da theoretisch die Errichtung von drei Windenergieanlagen bereits bei Ein-
haltung der baurechtlichen Mindestabstände auf relativ kleinen Flächen – in Ab-
hängigkeit von der Höhe der geplanten Anlagen – zulässig ist. Insofern kann aus 
der Vorgabe, dass innerhalb einer Konzentrationszone für Windenergieanlagen 
mindestens drei Anlagen im räumlichen Verbund planungsrechtlich möglich sein 
müssen, keine Mindestflächengröße im Sinne eines „harten“ Tabukriteriums ab-
geleitet werden.  

Allerdings ergeben sich bei Windenergieanlagen über die baurechtlichen Min-
destabstände hinaus insbesondere aus wirtschaftlichen Kriterien heraus durch-
aus weitergehende Abstandserfordernisse, da die durch die Anlagen verursach-
ten Veränderungen der Strömungsverhältnisse bei zu geringen Abständen die 
mögliche Energieausbeute bei benachbarten Anlagen deutlich mindern können. 

In der Literatur wird daher davon ausgegangen, dass zu bestehenden Windkraft-
anlagen in Hauptwindrichtung (hier: Südwesten) ein Mindestabstand des 6 – 10-
fachen Rotordurchmessers eingehalten werden sollte. Quer zur Hauptwindrich-
tung sollte der Abstand den 3 – 5-fachen Rotordurchmesser betragen. 

Unter der – zurückhaltenden – Annahme eines Rotordurchmessers von 80 m 
ergibt dies einen Abstand von ca. 480 m – 800 m in Hauptwindrichtung und von 
240 m – 400 m in der Nebenwindrichtung.  

 



Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen - Untersuchung zur Steuerung von Windener-
gieanlagen – Erläuterungsbericht  Stand: 22.06.2023 

 

 

Seite 57 

 

 

 

Mindestfläche für drei Windkraftanlagen unter Berücksichtigung der aus technischen und wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten einzuhaltenden Abstände für Windkraftanlagen untereinander; An-
nahme: Rotorradius 40 m, Rotordurchmesser 80 m. 

 

Die obige Berechnung ist beispielhaft. Für Windenergieanlagen entsprechend 
den mittlerweile üblichen Standards bezüglich der Rotorabmessungen sind grö-
ßere Flächen erforderlich. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung besteht je-
doch für die Kommunen keine Möglichkeit, Mindest- oder Maximalvorgaben zu 
den Anlagenhöhen und Rotorabmessungen zu treffen.  

Allerdings ist die Annahme gerechtfertigt, dass die raumordnerisch geforderten 
drei Windenergieanlagen realistischerweise nicht auf einer kleineren Fläche un-
tergebracht werden können.  

Vereinfachend wird daher davon ausgegangen, dass Flächen mit einer geringe-
ren Größe als 10 ha für die angestrebte räumliche Konzentration von Windkraft-
anlagen grundsätzlich ungeeignet sind. 
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5. Zusammenfassung der Ausschlussflächen 

Zusammenfassend werden für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-
Dudenhofen folgende Ausschlussflächen zugrunde gelegt: 

 

Ausschlussflächen für Windenergieanlagen 

(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen relevant) 

Zwingende Aus-
schlussflächen 
aufgrund gesetz-
licher Vorgaben 

• alle Siedlungsflächen  

• straßenrechtliche Mindestabstände 

• Hindernisbegrenzungsflächen zum Flugplatz Speyer 

• Wasserschutzgebiete der Zone 1  

• Naturschutzgebiete 

• Nahbereich um Brutstätten von Brutvogelarten, die mit 
Windanlagen zusammenstoßen können 

Zwingende Aus-
schlussflächen 
aufgrund gültiger 
raumordneri-
scher Vorgaben 

• geplante Siedlungsflächen 

• Rohstoffvorranggebiete 

• Grünzäsuren 

• landesweit bedeutsame historische Kulturlandschaft 
9.1.3 Speyerer Rheinniederung 

• Gebieten mit zusammenhängendem altem Laubholzbe-
stand 

• Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu reinen, allge-
meinen und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- 
und Mischgebieten und zu urbanen Gebiete und dörfli-
chen Wohngebieten 

Ausschlussflä-
chen aufgrund 
kommunaler pla-
nerischer Überle-
gungen 

• Mindestabstand zu Siedlungsgebieten (einschließlich 
urbaner Gebiete und dörflicher Wohngebiete gemäß 
Baunutzungsverordnung) ohne Höhenstaffelung von 
900 m (als Übernahme künftig zu erwartender raumord-
nerischer Vorgaben). 

• Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu Flächen für 
Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen) und Sonderge-
bieten mit Wohnnutzungen (auch zu im FNP und im Re-
gionalplan verankerten geplanten Siedlungsflächen der 
genannten Nutzungen), 

• Flächen mit weniger als 600 m Abstand zu Einzelhäu-
sern und Splittersiedlungen im Außenbereich, 

• Flächen mit weniger als 400 m Abstand zu Gewerbe- 
und Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebie-
ten, sofern dort eine auf die gewerbliche Nutzung bezo-
gene Wohnnutzung zulässig ist (auch zu im FNP und im 
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Ausschlussflächen für Windenergieanlagen 

(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen relevant) 

Regionalplan verankerten geplanten Siedlungsflächen 
der genannten Nutzungen), 

• Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Gewerbe- 
und Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebie-
ten ohne zulässige Wohnnutzung,  

• Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Kleingarten-
anlagen, Friedhöfen, öffentlichen Grün- und Freizeitan-
lagen und Sportanlagen (auch zu im FNP und im Regi-
onalplan verankerten geplanten Flächen der genannten 
Nutzungen) 

• 100 m zu klassifizierten Straßen und Bahnlinien 

• 100 m zu oberirdischen Hauptversorgungsleitungen 

• Flächen kleiner als 10 ha. 

 

Die Gesamtdarstellung aller aufgrund obiger Kriterien frei zu haltenden Aus-
schlussflächen erfolgt in Plan 4 „Überlagerung aller Ausschlussflächen für Wind-
energieanlagen“.  
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6. Einzelfalluntersuchung der verbleibenden potenziellen Stand-
ortflächen 

Nach Ermittlung der Flächen, die als Standorte für Windkraftanlagen nicht in Be-
tracht kommen, verbleiben im Planungsraum Flächen, gegen die entsprechend 
den verwendeten Kriterien keine grundsätzlichen Ausschlussgründe sprechen. 
Im Sinne einer Bündelung von Windenergieanlagen wurden diese Flächen näher 
untersucht, um den bzw. die bestgeeigneten Standorte zu entwickeln. 

 

6.1 Übersicht über die Potenzialflächen 

Aus der in Plan 4 dargestellten Überlagerung aller Ausschlussflächen für Wind-
energieanlagen ergeben sich insgesamt X Teilflächen, die gemäß den in Kapitel 
5 zusammenfassend dargelegten Ausschlusskriterien für Windenergieanlagen 
restriktionsfrei sind.  

Die Potenzialflächen sind in Plan 5 dargestellt. 

 

6.2 Bewertungskriterien 

6.2.1 Flächengröße 

Die Anforderungen an die Mindestflächengröße ergeben sich aus der in Kapitel 
4.3.8. dargestellten raumordnerischen Vorgabe, dass innerhalb von Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen mindestens drei Anlagen im räumlichen Ver-
bund planungsrechtlich möglich sein müssen (künftig gemäß IV. Änderung des 
Landesentwicklungsplans: „sein sollen“). Daraus leitet sich zunächst eine Min-
destflächengröße von ca. 10 ha ab. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Potenzialflächen wird jedoch der räumliche 
Verbund der einzelnen Teilfläche beachtet, da auch die dazwischenliegenden 
Flächen Teil der aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten einzu-
haltenden Abstände für Windkraftanlagen (vergleiche Kapitel 4.3.8) sein können. 
Somit können Abstände zwischen einzelnen Potenzialflächen bestehen, die bei 
entsprechender Anlagenstellung dennoch einen räumlich-funktionalen Zusam-
menhang zwischen möglichen Windenergieanlagen erwarten lassen, so dass 
die raumordnerische Vorgabe von mindestens drei Windenergieanlagen gewahrt 
werden kann.  

 

6.2.2 Windhöffigkeit 

Eines der Ziele der Untersuchung zur Steuerung von Windenergieanlagen im 
Bereich der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen ist es, Standorte für die 
Nutzung von Windenergie zu finden, die einen möglichst hohen Beitrag für die 
Ziele des Klimaschutzes leisten können. Insofern entsprechen die wirtschaftlich 
besonders rentablen Standorte auch den kommunalen Zielsetzungen. Je stärker 
die Windgeschwindigkeiten sind, desto höher sind durchweg die Wirtschaftlich-
keit der Anlagen und der geleistete Beitrag zum Klimaschutz. Eine Konzentration 
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von möglichen Standorten für Windenergieanlagen auf wirtschaftlich sinnvollen 
Standorten führt dazu, dass einerseits der Windenergie in ausreichendem Maß 
„substanziell Raum“ zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig windschwache 
Standorte von Windenergieanlagen freigehalten werden können.  

Zentrale naturräumliche Voraussetzung für die Windenergienutzung ist die Wind-
höffigkeit. Die Windhöffigkeit eines Standortes gibt das Potenzial der möglichen 
Energieausbeute an. Die tatsächlich erzielbare Energieausbeute hängt im Wei-
teren insbesondere vom Anlagentyp, der Nabenhöhe, dem Rotordurchmesser 
und möglichen Beeinflussungen durch andere Windkraftanlagen ab.  

Die Bedeutung der Windhöffigkeit als Grundlage für Standortentscheidungen ist 
in den Zielen 163b (für die Regionalplanung) und 163e (für die kommunale Bau-
leitplanung) des LEP IV unterstrichen. Dort heißt es gleichlautend „Dabei sind im 
jeweiligen Planungsraum Gebiete mit hoher Windhöffigkeit vorrangig zu sichern.“  

In der Begründung zu den genannten Zielen ist ausgeführt: „Eine abschließende 
Festlegung eines Grenzwertes für die Windhöffigkeit ist nicht möglich, da auf-
grund der technischen Entwicklung und der verschiedenen Anlagentypen unter-
schiedliche Größenordnungen der Windhöffigkeit zu einem wirtschaftlichen Be-
trieb führen können. Hinweise zur Windhöffigkeit lassen sich aus den Regelun-
gen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) entnehmen. So kann eine Grö-
ßenordnung von 80 % des EEG-Referenzertrages im Allgemeinen als Grundlage 
für einen wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen angesehen werden. 
Dieser Ertrag wird in der Regel erst an Standorten mit einer durchschnittlichen 
Jahreswindgeschwindigkeit von 5,8 bis 6,0 m/sec. in 100 m über Grund erreicht.“ 

Für Rheinland-Pfalz sind die Daten der Windhöffigkeit in dem vom Ministerium 
für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung herausgegebenen 
„Windatlas Rheinland-Pfalz“ (Juli 2013) und Umweltatlas zusammengefasst. 

Dabei zeigt sich, dass in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen für 
Schwachwindanlagen an keiner Stelle eine Größenordnung von 80 % des EEG-
Referenzertrages1 erreicht bzw. überschritten wird. Insofern gibt es keine Flä-
chen, denen aus den raumordnerischen Vorgaben heraus eine besondere Be-
deutung zur weiteren Standortsicherung zukommen würde. Allerdings erwähnt 
der Windatlas, dass unter besonderen Bedingungen im Einzelfall auch Standorte 
unterhalb des 80%-Kriteriums wirtschaftlich sein können.  

Für die Einzelbetrachtung der verbleibenden Potenzialflächen werden daher im 
Folgenden die mittleren Windgeschwindigkeiten in 160 m über Grund herange-
zogen. 

 

 

1  Der Referenzertrag der jeweiligen Windenergieanlage ist ein maßgebendes Kriterium für die Wirt-
schaftlichkeit der jeweiligen Anlage an dem einzelnen Anlagenstandort. Für das im Windatlas ver-
wendete Windmodell wurde der Referenzertrag für eine moderne Windenergieanlage der 3MW-
Klasse mit einer Nabenhöhe von 140 m über Grund berechnet. 
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Mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m über Grund, Quelle: Windatlas Rheinland Pfalz, heraus-
gegeben vom Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung. 

 

6.2.3 Verkehrserschließung 

Rechtliche und technische Voraussetzung für den Bau einer Windenergieanlage 
ist die Verfügbarkeit einer gesicherten Erschließung (§ 35 Abs. 1 BauGB), die, 
falls noch nicht vorhanden, während der Bauzeit zumindest technisch und recht-
lich herstellbar sein muss.  

Zum Bau der Windenergieanlagen ist ein Transport von teilweise sehr großvolu-
migen Bauteilen zum jeweiligen Standort erforderlich. Daraus ergibt sich die Not-
wendigkeit, dass aufgrund einer schlecht ausgebauten bzw. ungünstigen Wege-
infrastruktur teilweise neuer Raum für Transport, Reparatur, Wartungs- und Ret-
tungseinsätze geschaffen werden muss. Sofern Ortsdurchfahrten nicht vermie-
den werden können, können sich bei den gegebenen engen baulichen Struktu-
ren im Einzelfall ebenfalls Erschließungsprobleme ergeben. 

Je nach Standort kann der mit dem Bau von Windenergieanlagen verbundene 
verkehrliche Erschließungsaufwand erheblich variieren und damit die Wirtschaft-
lichkeit eines Standorts beeinflussen. Weiterhin beeinflusst der verkehrliche Er-
schließungsaufwand in erheblichem Maß die konkreten Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft, aber auch die Erholungsinfrastruktur, da insbesondere in Wald-
bereichen immer wieder davon auszugehen ist, dass Bäume für eine Verbreite-
rung von Zufahrtswegen gerodet werden müssen.  

Grundsätzlich sind somit ortsdurchfahrtsfrei erreichbare Standorte nahe an öf-
fentlichen Verkehrswegen als besser geeignet anzusehen. 
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6.2.4 Technische Erschließung  

Der durch die Windenergieanlagen erzeugte Strom muss in das vorhandene 
Stromnetz eingespeist werden. Von Bedeutung ist daher die räumliche Entfer-
nung zwischen Windenergieanlagen und Einspeisepunkt. Die Frage des Ein-
speisepunktes ist dabei abhängig von der jeweiligen Spannung der Stromleitung 
sowie der noch vorhandenen Kapazitäten zur Aufnahme des zusätzlichen 
Stroms. In der Regel sind 20kV-Leitungen ausreichend, wobei bei größeren 
Windparkleistungen der Bau eines Umspannwerks notwendig werden kann. 
Eine Entscheidung über die Lage und die erforderliche Ausgestaltung möglicher 
Einspeisepunkte trifft der Netzbetreiber im Einzelfall.  

Angesichts der Dichte an Stromleitungen im Umfeld der Potenzialflächen ist prin-
zipiell davon auszugehen, dass geeignete Einspeisepunkte erreichbar und eine 
Netzeinspeisung sowohl technisch, räumlich und wirtschaftlich darstellbar ist.  

 

6.2.5 Entfernung zu Wohnnutzungen 

In Kapitel 4.3.3. sind die aus Sicht der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenh-
ofen einzuhaltenden Mindestabstände zu Wohnnutzungen dargelegt. Im Rah-
men der Abwägung ist es über die Mindestabstände hinaus jedoch relevant, in 
welchem Umfang eine Wohnnutzung im über die Mindestabstände hinausge-
henden weiteren Umfeld möglicher Windenergieanlagenstandorte betroffen sein 
könnte.  

 

6.2.6 Natur- und artenschutzrechtliche Belange 

Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB gehören Windenergieanlagen zu den im Au-
ßenbereich privilegierten Nutzungen. Die Errichtung von Windkraftanlagen ist im 
Außenbereich damit grundsätzlich zulässig, soweit öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Durch die Aus-
weisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans kann die Privilegierung gemäß § 35 Abs. 3 BauGB auf ein-
zelne Teilflächen begrenzt werden. 

Innerhalb dieser Konzentrationsflächen ist jedoch keine abschließende Zulässig-
keit gegeben. Vielmehr dürfen auch dort „öffentliche Belange nicht entgegenste-
hen“. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung zur Steuerung von Windenergiean-
lagen wird daher bei der Standortbewertung eine Abschätzung der möglichen 
fachrechtlichen Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen innerhalb ei-
ner Potenzialfläche erforderlich. Sofern fundierte Hinweise darauf bestehen, 
dass eine mögliche Genehmigung von Windenergieanlagen aufgrund natur-
schutz- oder artenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht zu erwarten ist, kann 
die betreffende Fläche nicht weiter verfolgt werden. In einem aus der vorliegen-
den Untersuchung zur Steuerung von Windenergieanlagen abzuleitenden Flä-
chennutzungsplan können keine Flächen als Konzentrationszonen dargestellt 
werden, bei denen erhebliche Zweifel an einer fachrechtlichen 
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Genehmigungsfähigkeit bestehen.     

 

Artenschutz 

Zu den maßgebenden öffentlichen Belangen, die Windenergieanlagen entgegen 
stehen können, gehören insbesondere die im Bundesnaturschutzgesetz gere-
gelten Belange des Artenschutzes. Öffentliche Belange stehen einem Standort 
für Windenergieanlagen regelmäßig dann entgegen, wenn die Windenergienut-
zung an einem konkreten Standort den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestände erwarten lässt, die auch nicht durch Vermeidungs- oder vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen vermieden werden können. 

Auf Ebene der vorliegenden Untersuchung zur Steuerung von Windenergieanla-
gen ist eine abschließende Bewertung möglicher artenschutzrechtlicher Kon-
flikte weder möglich noch erforderlich. Insbesondere ist es nur bei genauer 
Kenntnis der für mögliche Windenergieanlagen vorgesehenen Standorte mög-
lich, die Betroffenheit europäischer Vogelarten sowie streng geschützter Tier-  
und Pflanzenarten zu erfassen und hieraus mögliche Vermeidungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen zu entwickeln.  

Für die weitere Bewertung der Potenzialflächen wird davon ausgegangen, dass 
eine Begrenzung auf eine Betrachtung der windkraftsensiblen Tierarten, also der 
Arten,  

• bei denen eine Kollisionsgefährdung gegeben ist bzw.  

• die aufgrund der mit Windenergieanlagen verbundenen Bewegungsunruhe 
Lebensräume im Umfeld von Windenergieanlagen meiden 

ausreichend ist. Nur Vorkommen dieser Arten können für einen großflächigen  
Standortbereich die Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen grund-
sätzlich in Frage stellen. In Hinblick auf die Betroffenheit sonstiger europäischer 
Vogelarten bzw. sonstiger besonders und streng geschützter Tierarten kann da-
von ausgegangen werden, dass innerhalb der Potenzialflächen konkrete Stand-
ortflächen gefunden werden können, bei denen mögliche artenschutzrechtlichen 
Themen durch entsprechende Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen gelöst 
werden können.   

 

Natura 2000-Flächen 

Sofern Potenzialflächen innerhalb von Natura 2000-Flächen liegen, sind neben 
den artenschutzrechtlichen Bestimmungen auch die Bestimmungen zu Natura 
2000-Flächen zu beachten. Gemäß § 33 BNatSchG sind alle Veränderungen 
und Störungen, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen 
Bestandteilen führen können, unzulässig. Ausnahmen sind denkbar, sofern ein 
Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, notwendig ist und zumut-
bare Alternativen, den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne 
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oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

Gemäß den Ergebnissen des Gutachtens “Naturschutzfachlicher Rahmen zum 
Ausbau der Windenergienutzung in Rheinland-Pfalz; Artenschutz, (Vögel, Fle-
dermäuse) und NATURA 2000 – Gebiete” vom 13.09.2012, erstellt durch die 
staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland und 
das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz im Auftrag des Landesamt für Umwelt, Wirtschaft, Verbraucherschutz, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, ist ein pauschaler Ausschluss von Wind-
energieanlagen für die im Bereich der Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen vorhandenen Natura-2000-Flächen, nur für einzelne Flächen erforderlich 
(vgl. Kapitel 4.1.6).  

Bei der konkreten Betrachtung der einzelnen Potenzialflächen unter Berücksich-
tigung der für die einzelnen Gebiete jeweils maßgeblichen gebietsrelevanten Ar-
ten kann sich jedoch eine erhebliche Betroffenheit der Erhaltungsziele oder der 
für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen aufzeigen, die dann einer na-
turschutzrechtlichen Genehmigungsfähigkeit entgegen stehen würde. 

 

6.2.7 Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf Sichtbeziehungen 

Inwieweit eine Landschaft durch Windenergieanlagen nachteilig verändert wird, 
hängt im Wesentlichen vom subjektiven Empfinden des Betrachters ab. Proble-
matisch ist aber die Beeinträchtigung von bisher ungestörten Gebieten für die 
ruhige Erholung, die Verstellung von wichtigen Sichtachsen sowie die Störung 
von sensiblen landschaftsprägenden Strukturen wie markanten Hangkanten und 
Kulturdenkmälern mit hoher Fernwirkung wie Burgen, Kirchen oder Schlössern. 

Die Wechselbeziehungen zwischen Windenenergieanlagen und dem Land-
schaftsbild wurden seitens des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen der Fort-
schreibung des Landesentwicklungsprogramms IV eingehend in Bezug auf eine 
Erhaltung historischer Kulturlandschaften untersucht. Im Gutachten „Konkretisie-
rung der landesweit bedeutsamen historischen Kulturlandschaften zur Festle-
gung, Begründung und Darstellung von Ausschlussflächen und Restriktionen für 
den Ausbau der Windenergienutzung (Z 163 d)“, erstellt im Auftrag des Ministe-
riums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-Pfalz,  
Referat Freiraumsicherung, Kulturlandschaften, im Juli 2013 wird hierzu einlei-
tend dargelegt, dass „Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Wind-
energieanlagen (…) insbesondere durch ihre bauliche Dominanz aufgrund von 
Größe, Gestalt und Rotorbewegung (erfolgen). Mit steigender Entfernung zu den 
Windenergieanlagen sinkt auch ihre landschaftsästhetische Wahrnehmung. An-
lagenteile, die auch in größerer Entfernung noch sichtbar sind, werden nur noch 
schemenhaft im Hintergrund wahrgenommen; der Fokus des Betrachters liegt 
auf näher gelegenen und damit dominanteren Landschaftsbildelementen.“ (Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-
Pfalz, Juli 2013, S. 54). 

Die Ergebnisse dieses Gutachtens sind in die Abgrenzung der historischen Kul-
turlandschaften, die gemäß der 3. Teilfortschreibung des LEP IV bzw. des 
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Einheitlichen Regionalplans künftig von Windenergieanlagen grundsätzlich frei 
zu halten sind (vgl. Kapitel 4.2.1 und 4.2.2), eingeflossen und bedürfen daher 
hier keiner näheren Betrachtung mehr. 

Dennoch sind auch für die Flächen außerhalb der abgegrenzten historischen 
Kulturlandschaften die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und auf mögliche 
Sichtbeziehungen relevant.  Das oben genannte Gutachten geht dabei davon 
aus, dass die Abnahme der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds mit zuneh-
mender Entfernung vom Anlagenstandort exponentiell erfolgt. 

 

 
 

Zusammenhang zwischen WEA-Höhe, Entfernung vom Eingriffsobjekt und Stärke der ästhetischen Beeinträchtigung (in Anleh-
nung an NOHL 1993, plan-GIS, Juli 2013). Aus Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung Rheinland-
Pfalz, Juli 2013, S. 54. 
 

 

Neben der Entfernung spielt jedoch zugleich die Einbindung in landschaftliche 
Strukturen, hier insbesondere in die konkrete topographische Situation oder in 
bestehende Kulissen durch vorhandene Bebauung oder Gehölze eine Rolle. Für 
die einzelnen Flächen wird daher aufgezeigt, inwieweit sie von Siedlungsberei-
chen aus frei sichtbar sind. 

Weiterhin wird aufgezeigt, ob – ungeachtet des Ausschlusses landesweit be-
deutsamer Kulturlandschaften – Sichtbeziehungen zu markanten land-
schaftsprägenden Baudenkmälern bzw. Einzelobjekten (z.B. Kirchen) berührt 
sein können. 
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6.3 Bewertung der Einzelflächen 

6.3.1 Potenzialfläche 1:   

 

Potenzialfläche 1: Flächen auf Gemarkung Harthausen und Hanhofen, Zwischen Spey-
erbach und Modenbach  

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 94 ha 

Tatsächliche Flächennutzung intensive landwirtschaftliche Nutzung mit punktuellen Feld-
gehölzen, Grünland, Wald 

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8 m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld).  

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschafts- und Wald-
wege erschlossen. Eine Zuwegung kann aus Richtung Sü-
den über den Gommersheimer Weg in Richtung Harthausen 
oder von Norden von der B 39 aus erfolgen. 

Entfernung zu Hochspan-
nungsleitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung befindet sich 
ca. 700 m westlich der Potenzialfläche. Damit ist ein poten-
zieller Einspeisepunkt im näheren Umfeld grundsätzlich vor-
handen. Ob die Freileitungen zur Einspeisung tatsächlich 
genutzt werden können, ist erst im Rahmen einer konkreten 
Anlagenplanung durch den künftigen Windanlagenersteller 
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Potenzialfläche 1: Flächen auf Gemarkung Harthausen und Hanhofen, Zwischen Spey-
erbach und Modenbach  

mit den Betreibern der Freileitungen zu klären.  

Entfernung zur nächstgelege-
nen Wohnnutzung 

Landwirtschaftliche Aussiedlung: 600 m 

Wohnbauflächen in Harthausen und Hanhofen: 900 m  

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Die Flächen liegen innerhalb des Vogelschutzgebiets „Spey-
erer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim 
und Hanhofen“ (VSG-7000-042). 

Der nördliche Rand sowie der südliche Teil der Fläche liegen 
zudem im FFH-Gebiet „Modenbachniederung“ (FFH-7000-
111) 

Die gesamte Fläche ist Teil des Landschaftsschutzgebiets 
LSG-7300-027 „Rehbach-Speyerbach“.  
 

Wasserrecht: 

Auf großen Teilen der Fläche ist das bachübergreifende 
Überschwemmungsgebiet der Gewässer Rehbach und 
Speyerbach ausgewiesen. Gemäß Hochwassergefahren-
karte liegt für das Überschwemmungsgebiet eine Über-
schwemmungsgefährdung bereits bei einem HQ 10 Ereignis 
vor.  

Planerische Flächenvorgaben Im Gebiet kommen folgende FFH-Lebensraumtypen vor: 

- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, tonigen und 
tonig-schluffigen Böden. 

- Magere Flachland-Mähwiesen. 

Im Bewirtschaftungsplan zum Vogelschutzgebiet „Speyerer 
Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim zwi-
schen Geinsheim und Hanhofen“ sind die Flächen als Maß-
nahmen- und Zielräume zur großräumigen Verbesserung 
ausgewiesen. Folgende Zielvorgaben sind dargelegt: 

- Erhaltung und Wiederherstellung von besonntem, fisch-
freiem Gewässer, 

- Erhaltung und Wiederherstellung eines Mosaiks aus Grün- 
und Ackerland mit extensiv bewirtschafteten Saum- und 
Randstrukturen, 

- Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen eutro-
phen Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions 
oder Hydrocharitions. 

Bedeutung für die Erholungs-
vorsorge 

Die Fläche zeigen sich als vielfältige Fläche. Im nördlichen 
Teil stellen sich weitgehend als Agrarflur mit vereinzelten 
punktuellen und linearen Gehölzstrukturen dar. Im Süden 
dagegen sind Waldflächen mit hoher Strukturvielfalt vorhan-
den. Außerdem befindet sich die Uferbereich von Speyer-
bach, Altenbach und Modenbach innerhalb der Fläche. Die 
Flächen sind durch Wege für Fußgänger und Radfahrer er-
schlossen, wodurch ihr eine relevante Bedeutung für die 
landschaftsgebundene Naherholung zukommt. 
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Potenzialfläche 1: Flächen auf Gemarkung Harthausen und Hanhofen, Zwischen Spey-
erbach und Modenbach  

Vorkommen windkraftsensibler 
Tierarten 

Gemäß Bewirtschaftungsplan zum Vogelschutzgebiet 
„Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Ge-
insheim und Hanhofen“ sind innerhalb der Potenzialfläche 
Vorkommen von Weißstorch, Neuntöter, Wendehals, Eisvo-
gel, Schwarzspecht und Mittelspecht relevant. Beim Weiß-
storch handelt es sich um eine gemäß BNatSchG kollisions-
gefährdete Vogelart.  

Im Gebiet bzw. dessen näherem Umfeld sind zudem Vor-
kommen von Wachtelkönig und Rohrweihe, welche nach 
dem „Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der 
Windenergie in Rheinland-Pfalz“, Staatliche Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
13.09.2012 als empfindlich gegenüber Windenergieanlagen 
einzustufen sind, kartiert. 

Im Gebiet und im Umfeld sind im ArtenFinder-Portal Rhein-
land-Pfalz Vorkommen der gemäß BNatSchG kollisionsge-
fährdeten Vogelarten Kornweihe, Rohrweihe, Rotmilan, 
Schwarzmilan und Weißstorch verzeichnet. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbe-
ziehungen 

Es handelt sich um eine Fläche, die besonders im Süden ein 
hohes Maß an Natürlichkeit mit nur geringen Vorbelastun-
gen besitzt. Der Strukturreichtum ist im Kontext mit dem nä-
heren Umfeld ebenfalls hoch. Es sind erhebliche Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Aufgrund der konkreten örtlichen Situation ist aus natur- und artenschutzrechtlichen 
Gründen eine Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen in Frage zu stellen. 

Die Fläche sollte daher – aber auch aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Er-
holungseignung und das Landschaftsbild -  nicht für die Errichtung von Windkraftanla-
gen herangezogen werden.   
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6.3.2 Potenzialflächen 2, 3 und 4:   

 

Potenzialflächen 2, 3 und 4: Flächen auf Gemarkung Dudenhofen und Hanhofen, west-
lich und östlich Iggelheimer Straße  

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 272 ha 

Tatsächliche Flächennutzung Überwiegend Wald, untergeordnet landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche 

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld).  

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschafts- und Wald-
wege erschlossen. Eine Zuwegung kann über die Iggelhei-
mer Straße (K 15) bzw. über die B 39 erfolgen. 

Entfernung zu Hochspan-
nungsleitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung läuft unmittelbar 
durch die Potenzialfläche. Ein potenzieller Einspeisepunkt ist 
demnach vorhanden. Ob die Freileitungen zur Einspeisung 
tatsächlich genutzt werden können, ist erst im Rahmen einer 
konkreten Anlagenplanung durch den künftigen Windanla-
genersteller mit den Betreibern der Freileitungen zu klären.  
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Potenzialflächen 2, 3 und 4: Flächen auf Gemarkung Dudenhofen und Hanhofen, west-
lich und östlich Iggelheimer Straße  

Entfernung zur nächstgelege-
nen Wohnnutzung 

Wohnbaufläche in Hanhofen, Dudenhofen und Speyer:       
900 m 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Der überwiegende Teil der Fläche liegt innerhalb des Vogel-
schutzgebiets „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen 
zwischen Geinsheim und Hanhofen“ (VSG-6616-402).  

Ein Großteil der Fläche ist Teil des Landschaftsschutzgebiets 
LSG-7300-027 „Rehbach-Speyerbach“.  

Der überwiegende Teil der Fläche liegt innerhalb des Fauna-
Flora-Habitats FFH-7000-108 „Speyerer Wald und Haßlocher 
Wald und Schifferstädter Wiesen“.  
 

Wasserrecht: 

Die Fläche liegt mehrheitlich innerhalb der Wasserschutzge-
biete „Dudenhofen“ und „Speyer-Nord“. 

Planerische Flächenvorgaben Die Flächen liegen innerhalb des Bewirtschaftungsplans zum 
VSG „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen 
Geinsheim und Hanhofen“ sowie den FFH-Gebieten „Speye-
rer Wald und Haßlocher Wald und Schifferstadter Wiesen“ 
und „Modenbachniederung“. 

Die Flächen sind als Maßnahmen- und Zielräume zur groß-
räumigen Verbesserung ausgewiesen. Folgende Zielvorga-
ben sind dargelegt: 

• Erhaltung der Alteichenbestände als LRT 9170 „Labkraut-
Eichen-Hainbuchenwald“ und 9190 „Bodensaure Eichen-
wälder“ sowie als Lebensraum für Spechte, insbesondere 
für den Mittelspecht, 

• Erhaltung lichter Waldbestände als Lebensraum und Nah-
rungshabitate für Grau- und Schwarzspecht und den Wes-
penbussard, 

• Erhaltung von linienhaften Gehölzstrukturen, 

• Ziel einer dauerhaften und langfristigen Sicherung der Zie-
genmelker- und Wendehals-Bruthabitate, 

• Entwicklung von lichtem Wald mit für den Ziegenmelker 
günstigen Habitatstrukturen, 

• Erhalt der Altholzanteile lichter Altholzbestände mit Höh-
lenbäumen als Lebensräume von Bechsteinfledermaus 
und Ziegenmelker, 

• Erhaltung und Wiederherstellung des lichten Trockenwal-
des auf Dünen mit zumindest teilweise unterwuchsarmem 
bis -freiem Boden als Lebensraum der Lichtwald-Vogelar-
ten Heidelerche, Wendehals, Wiedehopf und Ziegenmel-
ker, 

• Erhalt der Altholzanteile lichter Altholzbestände mit Höh-
lenbäumen als Lebensräume von Bechsteinfledermaus 
und Ziegenmelker, 

• Erhaltung der Alteichenbestände „Labkraut-Eichen-Hain-
buchenwald“ und „Bodensaure Eichenwälder“ und Erhal-
tung lichter Waldbestände, 
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Potenzialflächen 2, 3 und 4: Flächen auf Gemarkung Dudenhofen und Hanhofen, west-
lich und östlich Iggelheimer Straße  

• Entwicklung „Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald“ und „Bo-
densaure Eichenwälder“. 
 

Bedeutung für die Erholungs-
vorsorge 

Die Flächen zeigen sich überwiegend als bewaldet. Die land-
wirtschaftlich genutzten Flächen stellen den deutlich unterge-
ordneten Teil dar. Die Waldflächen und die Lichtungen im 
Wald besitzen eine große Strukturvielfalt. Zudem sind sie Teil 
der ausgedehnten Waldflächen nördlich von Hanhofen und 
Dudenhofen. Diesen Waldflächen kommt insbesondere auf-
grund ihrer Störungsarmut insgesamt eine hohe Bedeutung 
für die landschaftsgebundene Naherholung zu. 

Vorkommen windkraftsensib-
ler Tierarten 

Gemäß Bewirtschaftungsplan zum Vogelschutzgebiet „Spey-
erer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim 
und Hanhofen“ sind innerhalb der Potenzialfläche Vorkom-
men keine kollisionsgefährdeten Vogelarten gemäß 
BNatSchG vorhanden.  

Allerdings sind Vorkommen von Ziegenmelker und Wiede-
hopf kartiert, welche nach dem „Naturschutzfachlichen Rah-
men zum Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz“, 
Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz 
und das Saarland, 13.09.2012 als empfindlich gegenüber 
Windenergieanlagen einzustufen sind. 

Im Gebiet und im Umfeld wurden Vorkommen der gemäß 
BNatSchG kollisionsgefährdeten Vogelarten Rotmilan und 
Weißstorch verzeichnet. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbe-
ziehungen 

Aufgrund der Lage inmitten ausgedehnter Waldflächen sind 
die potenziellen Auswirkungen auf das Landschaftsbild klein-
räumig auf das nähere Umfeld möglicher Anlagen begrenzt. 

Unterbrechungen bestehender bedeutsamer Sichtbeziehun-
gen sind nicht zu erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Angesichts der Lage in einem sowohl in Hinblick auf das Landschaftsbild wie auch auf 
das Artenvorkommen sensiblen Landschaftsraums sollte - auch wenn keine grundle-
genden genehmigungsrechtlichen Hürden erkennbar sind – auf eine Ausweisung der 
Fläche als Standort für Windenergieanlagen verzichtet werden.   
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6.3.3 Potenzialfläche 5: 

 

Potenzialfläche 5: Fläche auf Gemarkung Dudenhofen, westlich der Ortslage zwischen 
Woogbach und Hainbach   

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 31 ha 

Tatsächliche Flächennutzung Wald, landwirtschaftlich genutzte Flächen mit punktuellen 
Feldgehölzen, Wiesenflächen, Gewässerrandgehölze 

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld).  

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschaftswege er-
schlossen. Eine Zuwegung kann nur nach Bachquerungen 
von nördlich über die B 39 bzw. von Süden über die L 532 
erfolgen. 

Entfernung zu Hochspan-
nungsleitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung läuft unmittel-
bar westlich der Potenzialfläche. Ein potenzieller Einspeise-
punkt ist demnach vorhanden. Ob die Freileitungen zur Ein-
speisung tatsächlich genutzt werden können, ist erst im 
Rahmen einer konkreten Anlagenplanung durch den künfti-
gen Windanlagenersteller mit den Betreibern der Freileitun-
gen zu klären.  

Entfernung zur nächstgelege-
nen Wohnnutzung 

Wohnbauflächen in Dudenhofen, Hanhofen und Harthau-
sen: 900 m 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Der nördliche, bewaldete Bereich liegt innerhalb des Vogel-
schutzgebiets „Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen 
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Potenzialfläche 5: Fläche auf Gemarkung Dudenhofen, westlich der Ortslage zwischen 
Woogbach und Hainbach   

zwischen Geinsheim und Hanhofen“ (VSG-6616-402) und 
innerhalb des Landschaftsschutzgebiets LSG-7300-027 
„Rehbach-Speyerbach“.  

Der Uferbereich des Hainbaches ist Teil des Naturschutz-
gebietes „Woogwiesen“. Schutzzweck ist die Erhaltung 
des Gebietes als Lebens- und Teillebensraum seltener, in 
ihrem Bestand bedrohter Tierarten, sowie der Erhaltung 
als Standort seltener Pflanzenarten und Pflanzengesell-
schaften  

 

 

Wasserrecht: 

Für einen großen Teil der Fläche ist das bachübergreifende 
Überschwemmungsgebiet der Gewässer Rehbach und 
Speyerbach ausgewiesen. Eine Überschwemmungsgefähr-
dung besteht nach Hochwassergefahrenkarte lediglich bei 
einem HQ-Extrem Ereignis. 

Planerische Flächenvorgaben Die Flächen liegen innerhalb des Bewirtschaftungsplans 
zum VSG „Speyerer Wald, Nonnenwald und  Bachauen  zwi-
schen Geinsheim und Hanhofen“ sowie zu den FFH-
Gebieten „Speyerer Wald und Haßlocher Wald und Schif-
ferstadter Wiesen“ und „Modenbachniederung“. 

Die Flächen sind als Maßnahmen- und Zielräume zur groß-
räumigen Verbesserung ausgewiesen. Folgende Zielvorga-
ben sind dargelegt: 

• Erhaltung der Nasswiesenbrachen, des nassen 
Schilfröhrichts und eines kleinen Stillgewässer, 

• Erhaltung eines günstigen Nahrungshabitats für den Eis-
vogel, 

• Erhaltung der reich gegliederten Kulturlandschaft mit ho-
hem Anteil an extensiv bewirtschafteten, mageren Grün-
land, Hecken und Altbäumen mit Höhlen, 

• Erhaltung des nassen Schilfbestandes, 

• Erhaltung der Feldhecken. 

Bedeutung für die Erholungs-
vorsorge 

Die Fläche stellt sich als vielfältige Fläche mit hoher Struk-
turvielfalt dar. Außerdem befinden sich die Uferbereiche des 
Woogbachs, Altwiesenbachs, Speyerbachs und des Hain-
bachs innerhalb der Fläche bzw. grenzen daran an. Die Flä-
chen sind durch Wege für Fußgänger und Radfahrer er-
schlossen. Ihr kommt eine hohe Bedeutung für die land-
schaftsgebundene Naherholung zu. 

Vorkommen windkraftsensibler 
Tierarten 

Gemäß Bewirtschaftungsplan zum Vogelschutzgebiet 
„Speyerer Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Ge-
insheim und Hanhofen“ sind innerhalb der Potenzialfläche 
keine Vorkommen kollisionsgefährdeter Vogelarten gemäß 
BNatSchG kartiert. 

Allerdings sind Vorkommen vom Wiedehopf kartiert, welcher 
nach dem „Naturschutzfachlichen Rahmen zum Ausbau der 
Windenergie in Rheinland-Pfalz“, Staatliche Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, 
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Potenzialfläche 5: Fläche auf Gemarkung Dudenhofen, westlich der Ortslage zwischen 
Woogbach und Hainbach   

13.09.2012 als empfindlich gegenüber Windenergieanlagen 
einzustufen sind. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbe-
ziehungen 

Es handelt sich um eine Fläche, die besonders nördlich des 
Speyerbachs ein hohes Maß an Natürlichkeit mit nur gerin-
gen Vorbelastungen zeigt. Der Strukturreichtum ist im Kon-
text mit dem näheren Umfeld ebenfalls hoch. Es sind erheb-
liche Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten.  

Bewertung der Fläche: 

Aufgrund der konkreten örtlichen Situation ist aus natur- und artenschutzrechtlichen 
Gründen eine Genehmigungsfähigkeit von Windenergieanlagen in Frage zu stellen. 

Die Fläche sollte daher – aber auch aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Er-
holungseignung und das Landschaftsbild - nicht für die Errichtung von Windkraftanla-
gen herangezogen werden.   
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6.3.4 Potenzialfläche 6: 

 

 

Potenzialfläche 6: Fläche auf den Gemarkungen Dudenhofen, Harthausen und Römerberg, 
zwischen B 9 und L 537 

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 115 ha 

Tatsächliche Flächennutzung intensive landwirtschaftliche Nutzung, drei bestehende Wind-
energieanlagen  

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld).  

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschaftswege erschlos-
sen. Diese wurden im Zuge der Errichtung der bereits beste-
henden Windenergieanlagen ausgebaut. Die  Zuwegung kann 
über den bestehenden Anschluss zur K 27 im Osten der Flä-
che erfolgen.  

Entfernung zu Hochspannungs-
leitungen 

Die nächstgelegenen Hochspannungsleitungen verlaufen un-
mittelbar südlich und nördlich der Potenzialfläche. Damit sind 
potenzielle Einspeisepunkte im näheren Umfeld grundsätzlich 
vorhanden. Ob die Freileitungen zur Einspeisung tatsächlich 
genutzt werden können, ist erst im Rahmen einer konkreten 
Anlagenplanung durch den künftigen Windanlagenersteller 
mit den Betreibern der Freileitungen zu klären.  

Entfernung zur nächstgelegenen 
Wohnnutzung 

Landwirtschaftliche Aussiedlung: 600 m 

Wohnbauflächen in Dudenhofen: 900 m 

Geplante Wohnbaufläche in Harthausen: 900 m 
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Potenzialfläche 6: Fläche auf den Gemarkungen Dudenhofen, Harthausen und Römerberg, 
zwischen B 9 und L 537 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Es sind keine naturschutzrechtlichen Restriktionen für die Flä-
che vorhanden.  
 

Wasserrecht: 

Es sind keine wasserschutzrechtlichen Restriktionen für die 
Fläche vorhanden.  

Planerische Flächenvorgaben Es sind keine planerischen Flächenvorgaben zu beachten.  

Bedeutung für die Erholungsvor-
sorge 

Die Fläche stellt sich als weitgehend ausgeräumte Agrarflur 
dar. Die Strukturvielfalt ist sehr gering. Der Fläche kommt 
keine relevante Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Naherholung zu.  

Vorkommen windkraftsensibler 
Tierarten 

Im Gebiet und im Umfeld wurden Vorkommen der gemäß 
BNatSchG kollisionsgefährdeten Vogelart Rotmilan und Weiß-
storch verzeichnet. Die Anforderungen an Brutstätten dieser 
Tierarten werden im Gebiet jedoch nicht erfüllt. Es ist davon 
auszugehen, dass es sich um Nahrungsgäste handelt. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbezie-
hungen 

Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden Windener-
gieanlagen und die bestehende Freileitung sind bei einer Aus-
weitung der Fläche keine wesentlichen zusätzlichen Auswir-
kungen auf das Landschaftsbild bzw. auf Sichtbeziehungen zu 
erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Die Fläche ist grundsätzlich für Windenergieanlagen geeignet und ist im Flächennutzungs-
plan bereits teilweise als Konzentrationszone für Windenergieanlagen ausgewiesen. Die 
derzeitige Flächendarstellung im Flächennutzungsplan (ca. 49 ha) kann an die aktuellen 
Abgrenzungen der Fläche angepasst werden. 

Mögliche Einzelbelange können auf Ebene der Anlagengenehmigung bewältigt werden. 
Eine ackerbauliche Nutzung ist auch bei einer Nutzung der Fläche durch Windenergieanla-
gen nach wie vor auf dem weit überwiegenden Teil der Fläche möglich. 
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6.3.5 Potenzialfläche 7: 

 

Potenzialfläche 7: Flächen auf Gemarkung Harthausen, nördlich B 9 

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 22 ha 

Tatsächliche Flächennutzung intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Baumreihe 

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld). Die Entfernung 
zum Haardtrand beträgt ca. 18 km. 

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschaftswege er-
schlossen. Eine Zuwegung kann aus Richtung Nordosten-
über die Heiligensteiner-Straße (K26) erfolgen. 

Entfernung zu Hochspan-
nungsleitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung befindet sich in 
geringer Entfernung nördlich der Potenzialfläche. Damit ist ein 
potenzieller Einspeisepunkt im näheren Umfeld grundsätzlich 
vorhanden. Ob die Freileitungen zur Einspeisung tatsächlich 
genutzt werden können, ist erst im Rahmen einer konkreten 
Anlagenplanung durch den künftigen Windanlagenersteller 
mit den Betreibern der Freileitungen zu klären.  

Entfernung zur nächstgelege-
nen Wohnnutzung 

Landwirtschaftliche Aussiedlung: 500 m 

Wohnbauflächen in Harthausen: 900 m 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Es sind keine naturschutzrechtlichen Restriktionen für die Flä-
che vorhanden.  
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Potenzialfläche 7: Flächen auf Gemarkung Harthausen, nördlich B 9 

Wasserrecht: 

Es sind keine wasserschutzrechtlichen Restriktionen für die 
Fläche vorhanden.  

Planerische Flächenvorga-
ben 

Es sind keine planerischen Flächenvorgaben zu beachten.  

Bedeutung für die Erholungs-
vorsorge 

Die Fläche stellt sich als vollständig ausgeräumte Agrarflur 
dar. Die Strukturvielfalt ist sehr gering. Der Fläche kommt 
keine relevante Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Naherholung zu.  

Vorkommen windkraftsensib-
ler Tierarten 

Im Gebiet und im Umfeld wurden Vorkommen der gemäß 
BNatSchG kollisionsgefährdeten Vogelarten Rohrweihe, Rot-
milan, Schwarzmilan und Weißstorch verzeichnet. Die Anfor-
derungen an Brutstätten dieser Tierarten werden im Gebiet je-
doch nicht erfüllt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um 
Nahrungsgäste handelt. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbe-
ziehungen 

Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Freileitung 
im Norden und der B 9 im Süden sind bei einer Ausweitung 
der Fläche keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild bzw. auf Sichtbeziehungen zu erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Die Fläche ist grundsätzlich für Windenergieanlagen geeignet.  

Mögliche Einzelbelange können auf Ebene der Anlagengenehmigung bewältigt werden. 
Eine ackerbauliche Nutzung ist auch bei einer Nutzung der Fläche durch Windenergie-
anlagen nach wie vor auf dem weit überwiegenden Teil der Fläche möglich. 
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6.3.6 Potenzialflächen 8 und 9:   

 

Potenzialflächen 8 und 9: Flächen auf Gemarkung Römerberg, westlich K 26 und südlich 
B 9 

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 90 ha 

Tatsächliche Flächennutzung intensive landwirtschaftliche Nutzung mit kleineren Feldgehöl-
zen  

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld). Die Entfernung 
zum Haardtrand beträgt ca. 18 km. 

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschaftswege erschlos-
sen. Eine Zuwegung kann aus Richtung Nordosten über die 
Heiligensteiner-Straße (K26) erfolgen. 

Entfernung zu Hochspannungs-
leitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung des nördlichen 
Teilbereichs befindet sich in zentraler Lage und gliedert die 
Potenzialfläche so in zwei Teilbereiche. Damit ist ein potenzi-
eller Einspeisepunkt im näheren Umfeld grundsätzlich vorhan-
den. Ob die Freileitungen zur Einspeisung tatsächlich genutzt 
werden können, ist erst im Rahmen einer konkreten Anlagen-
planung durch den künftigen Windanlagenersteller mit den 
Betreibern der Freileitungen zu klären. 

Entfernung zur nächstgelegenen 
Wohnnutzung 

Landwirtschaftliche Aussiedlung: 500 m 

Wohnbauflächen in Harthausen: 900 m  

Wohnbauflächen in Römerberg: 900 m 
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Potenzialflächen 8 und 9: Flächen auf Gemarkung Römerberg, westlich K 26 und südlich 
B 9 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Es sind keine naturschutzrechtlichen Restriktionen für die Flä-
che vorhanden.  
 

Wasserrecht: 

Es sind keine wasserschutzrechtlichen Restriktionen für die 
Fläche vorhanden.  

Planerische Flächenvorgaben Es sind keine planerischen Flächenvorgaben zu beachten.  

Bedeutung für die Erholungsvor-
sorge 

Die Fläche stellt sich als vollständig ausgeräumte Agrarflur 
dar. Die Strukturvielfalt ist sehr gering. Der Fläche kommt 
keine relevante Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Naherholung zu.  

Vorkommen windkraftsensibler 
Tierarten 

Im Gebiet und im Umfeld wurden Vorkommen der gemäß 
BNatSchG kollisionsgefährdeten Vogelarten Rohrweihe, Rot-
milan, Schwarzmilan und Weißstorch verzeichnet.  Die Anfor-
derungen an Brutstätten dieser Tierarten werden im Gebiet je-
doch nicht erfüllt. Es ist davon auszugehen, dass es sich um 
Nahrungsgäste handelt. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbezie-
hungen 

Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehende Freileitung 
zwischen den zwei Teilbereichen der Potenzialfläche, der 
Bahntrasse und der B 9, sind bei einer Ausweitung der Fläche 
keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbeziehungen zu erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Die Fläche ist grundsätzlich für Windenergieanlagen geeignet.  

Mögliche Einzelbelange können auf Ebene der Anlagengenehmigung bewältigt werden. 
Eine ackerbauliche Nutzung ist auch bei einer Nutzung der Fläche durch Windenergieanla-
gen nach wie vor auf dem weit überwiegenden Teil der Fläche möglich. 
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6.3.7 Potenzialfläche 10:   

 

Potenzialfläche 10: Flächen auf Gemarkung Römerberg, nördlich K 25 und westlich L 507    

Abgrenzung der Fläche  

Größe ca. 32 ha 

Tatsächliche Flächennutzung intensive landwirtschaftliche Nutzung ohne gliedernde Ele-
mente 

Windhöffigkeit in 100 m Höhe über Grund: zwischen 5,6 m/s und 5,8m/s 

in 160 m Höhe über Grund: zwischen 5,8 m/s und 6,0 m/s. 

Topographie weitgehend eben (auch im weiteren Umfeld).  

Verkehrliche Erschließung Die Fläche ist ausschließlich durch Wirtschaftswege er-
schlossen. Eine Zuwegung kann aus Richtung Süden über 
die K 26 oder aus Richtung Osten über die L 507 erfolgen. 

Entfernung zu Hochspannungs-
leitungen 

Die nächstgelegene Hochspannungsleitung befindet sich un-
mittelbar nördlich der Potenzialfläche. Damit ist ein potenziel-
ler Einspeisepunkt im näheren Umfeld grundsätzlich vorhan-
den. Ob die Freileitungen zur Einspeisung tatsächlich genutzt 
werden können, ist erst im Rahmen einer konkreten Anlagen-
planung durch den künftigen Windanlagenersteller mit den 
Betreibern der Freileitungen zu klären.  

Entfernung zur nächstgelegenen 
Wohnnutzung 

Landwirtschaftliche Aussiedlung: 500 m 

Wohnbauflächen in Römerberg: 900 m 

Schutzgebietsausweisungen Naturschutzrecht: 

Es sind keine naturschutzrechtlichen Restriktionen für die 
Fläche vorhanden. Richtung Südosten folgt jedoch in ca.  
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Potenzialfläche 10: Flächen auf Gemarkung Römerberg, nördlich K 25 und westlich L 507    

500 m Entfernung das Vogelschutzgebiet “Berghausener 
und Lingenfelder Altrhein mit Insel Flotzgrün“ 

 

Wasserrecht: 

Es sind keine wasserschutzrechtlichen Restriktionen für die 
Fläche vorhanden.  

Fachplanerische Flächenvorga-
ben 

Es sind keine fachplanerischen Flächenvorgaben zu beach-
ten.  

Bedeutung für die Erholungsvor-
sorge 

Die Fläche stellt sich als vollständig ausgeräumte Agrarflur 
dar. Die Strukturvielfalt ist sehr gering. Der Fläche kommt 
keine relevante Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Naherholung zu.  

Vorkommen windkraftsensibler 
Tierarten 

Es werden keine Brutstätten von kollisionsgefährdeten Brut-
vogelarten durch die Potenzialfläche berührt. Allerdings befin-
det sich in einer Entfernung von ca. 500 m das Vogelschutz-
gebiet “Berghausener und Lingenfelder Altrhein mit Insel 
Flotzgrün“ mit bedeutsamen Brutstätten verschiedener, teil-
weise auch windkraftsensibler Vogelarten. 

Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild bzw. auf Sichtbezie-
hungen 

Es sind keine wesentlichen Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild zu erwarten. 

Bewertung der Fläche: 

Die Fläche ist grundsätzlich für Windenergieanlagen geeignet. Allerdings ist die vergleichs-
weise geringe Entfernung zu einem Vogelschutzgebiet mit bedeutsamen Brutplätzen wind-
kraftsensibler Vogelarten zu bedenken. Da andere hinsichtlich ihrer Struktur vergleichbare 
Flächen zur Verfügung stehen, wird ein Verzicht auf eine Darstellung dieser Fläche als Flä-
che für Windenergieanlagen empfohlen.  
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7. Empfehlungen für die Darstellung von Konzentrationszonen für 
die Windenergienutzung 

Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde Römerberg aus 
dem Jahr 2005 ist nordöstlich der Siedlungsfläche eine Konzentrationszone für 
Windenergieanlagen mit einer Flächengröße von ca. 49 ha dargestellt. Die Flä-
chendarstellung ist verbunden mit einer Ausschlusswirkung für Windenergiean-
lagen für das gesamte übrige Gemeindegebiet, aber auch für die Flächen der 
früheren Verbandsgemeinde Dudenhofen und die Stadt Speyer.  

Da die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen auch zukünftig die Zulässig-
keit von Windenergieanlagen in ihrem Gemeindegebiet planerisch steuern 
möchte und sich zugleich jedoch in Bezug auf die Zulässigkeit von Windenergie-
anlagen seit 2007 verschiedene Rahmenbedingungen geändert haben, wurde 
es erforderlich, das im Flächennutzungsplan dargelegte Konzept zur Steuerung 
von Windenergieanlagen insgesamt zu überprüfen und fortzuschreiben. 

In der vorliegenden Untersuchung zur Steuerung von Windenergieanlagen wur-
den in einem mehrstufigen Verfahren zunächst die Flächen ausgeschlossen, die 
aufgrund abschließender gesetzlicher Vorgaben als Standorte für Windenergie-
anlagen nicht in Betracht kommen.  

In einem zweiten Schritt wurden die Flächen ausgeschlossen, bei denen ver-
bindliche Ziele der Raumordnung entgegen stehen.  

Nach Ermittlung der Flächen, die für Windenergieanlagen aufgrund entgegen-
stehender fachrechtlicher oder raumordnungsrechtlicher Belange („harte“ 
Tabukriterien) nicht in Frage kommen, hat die Verbandsgemeinde Römerberg-
Dudenhofen als Trägerin der Bauleitplanung einheitliche und für den gesamten 
Planungsraum gültige weitergehende „weiche“ Tabukriterien entwickelt und da-
mit weitere Flächen aus der Verfügbarkeit für Windenergieanlagen herausge-
nommen. Es wurden Flächen definiert, in denen die Errichtung und der Betrieb 
von Windenergieanlagen zwar tatsächlich und rechtlich möglich sind, in denen 
nach den städtebaulichen Vorstellungen der Verbandsgemeinde keine Wind-
energieanlagen aufgestellt werden sollen.  

Die nach diesen Ausschlussschritten verbliebenen Flächen wurden einer Einzel-
fallprüfung unterzogen. Dabei zeigte sich, dass von den zehn Flächen für fünf 
Flächen anzunehmen ist, dass aufgrund der konkreten örtlichen Situation aus 
natur- und artenschutzrechtlichen Gründen eine Genehmigungsfähigkeit von 
Windenergieanlagen fraglich bzw. nicht zu erwarten ist. Zudem kommt diesen 
Flächen jeweils eine hohe Bedeutung für die landschaftsgebundene Naherho-
lung zu.  
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Nr. Lage Größe Empfehlung zur Aus-
weisung als Fläche 
für Windenergieanla-
gen 

1 Flächen auf Gemarkung Harthausen, Zwischen 
Speyerbach und Modenbach 

94 Verzicht 

2, 3 
und 
4 

Flächen auf den Gemarkungen Dudenhofen und 
Hanhofen, westlich und östlich Iggelheimer Straße 

272 Verzicht 

5 Flächen auf Gemarkung Dudenhofen, westlich der 
Ortslage zwischen Woogbach und Hainbach   

31 Verzicht 

6 Flächen auf den Gemarkungen Dudenhofen, Hart-
hausen und Römerberg, zwischen B 9 und L 537 

115 Ausweisung in Teilen 
bereits vorhanden, im 
Übrigen denkbar 

7 Flächen auf Gemarkung Harthausen, nördlich B 9 22 Ausweisung denkbar 

8 
und 
9 

Flächen auf Gemarkung Römerberg, westlich K 26 
und südlich B 9 

90 Ausweisung denkbar 

10 Flächen auf Gemarkung Römerberg, nördlich K 25 
und westlich L 507    

32 Verzicht 

 

Für die verbleibenden fünf Flächen kann eine Ausweisung als Flächen für Wind-
energieanlagen in Betracht kommen. Allerdings ist zu bedenken, dass bei einer 
Ausweisung aller Flächen insgesamt eine Überlastung des Landschaftsraums 
eintreten könnte, zumal angrenzend an die Gemarkungsgrenze von Römerberg 
auf Gemarkung Lingenfeld bereits 5 Windenergieanlagen vorhanden sind. 

Daher wird empfohlen, auch auf eine Darstellung der Potenzialflächen 5 „Flä-
chen auf Gemarkung Dudenhofen, westlich der Ortslage zwischen Woogbach 
und Hainbach“ und 10 „Flächen auf Gemarkung Römerberg, nördlich K 25 und 
westlich L 507“ als Flächen für Windenergieanlagen zu verzichten..   

Zusammenfassend wird damit eine Erweiterung der bestehenden Konzentrati-
onszone für Windenergieanlagen im Westen von Römerberg von 49 ha auf ca. 
115 ha sowie die Neuausweisung einer ca. 22 ha großen Fläche südlich von 
Harthausen sowie einer 90 ha großen Fläche südwestlich von Heiligenstein emp-
fohlen.  
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8. Schaffung eines substanziellen Raums für die Nutzung der 
Windenergie 

Die Gesamtfläche der Gemarkung der Verbandsgemeinde Römerberg-Duden-
hofen beträgt ca. 5.497 ha. Bei vorgeschlagenen Konzentrationszonen von ins-
gesamt ca. 227 ha Größe werden somit ca. 4,1 % der Gemarkungsfläche für 
Windenergieanlagen vorgesehen.  

Der gemäß Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) für Rheinland-Pfalz bis 
31.12.2027 nachzuweisende Flächenbeitragswert von 1,4 % wird mit der bislang 
dargestellten Fläche von 49 ha mit einem Flächenanteil von 0,9 % deutlich nicht 
erreicht. Damit die Flächenbeitragswerte  – bezogen auf die gesamte Verbands-
gemeinde – erreicht werden, müssten bis 31.12.2027 zusätzliche 28 ha und bis 
31.12.2032 nochmals weitere 44 ha ausgewiesen werden.  

Mit den vorgeschlagenen zusätzlichen Flächen für Windenergieanlagen kann 
den Anforderungen des Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) – bezogen 
auf das Gebiet der Verbandsgemeinde – mehr als Rechnung getragen werden. 
Es kann somit ein ausreichender substanzieller Raum für die Nutzung der Wind-
energie bereit gestellt werden. 

 

 

Ludwigshafen, 22.06.2023, vi 
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Verband Region Rhein-Neckar: Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar - 
Teilregionalplan Windenergie 
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LEGENDE

Ausschlussflächen für Windenergieanlagen
(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
relevant)

1. Zwingende Auschlussfläche aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Siedlungsflächen
(reine, allgemeine und besondere Wohngebiete, Dorf-, Kern-
und Mischgebiete, urbane Gebiete und dörfliche Wohngebiete,
Flächen für Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen)

straßenrechtliche Mindestabstände

Naturschutzgebiete

2. Zwigende Ausschlussflächen aufgrund gültiger
raumordnerischer Vorgaben (soweit über die zwingenden
Auschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben hinausgehend)

Bauschutzbereiche um den Flugplatz Speyer

3. Ausschlussflächen aufgrund kommunaler planerischer
Überlegungen

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu bestehenden und
geplanten reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten,
zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten, urbanen Gebieten,
dörflichen Wohngebieten und zu Flächen für Gemeinbedarf
(soziale Einrichtungen)

Flächen mit weniger als 500 m Abstand zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich (nur dargestellt, soweit
außerhalb eines Abstands von 900 m zu Siedlungsbereichen)

Flächen mit weniger als 400 m Abstand zu Gewerbe- und
Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebieten, sofern
dort eine auf die gewerbliche Nutzung bezogene Wohnnutzung
zulässig ist (nur dargestellt, soweit über den Abstand von 900
m zu Siedlungsbereichen hinausgehend).

100 m zu klassifizierten Straßen (einschließlich geplanter
Straßen)

100 m zu oberirdischen Hauptversorgungsleitungen

100 m zu Bahnlinien

4. verbleibende Flächen

Flächen größer 10ha, für die kein Ausschlusskriterium zutrifft

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu reinen, allgemeinen
und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und
Mischgebieten (bei Anlagen bis 200 Meter Gesamthöhe)

Siedlungsflächen Gewerbe

Wasserschutzgebiet Zone I

Grünzäsuren

landesweit bedeutsame Kulturlandschaften
9.1.3 "Speyerer Rheinniederung"

Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Kleingartenanlagen,
Grabelandflächen mit einer der kleingärtnerischen Nutzung
vergleichbaren Nutzung, Friedhöfen, öffentlichen Grün- und
Freizeitanlagen und Sportanlagen (nur dargestellt, soweit über
den Abstand von 900 m zu Siedlungsbereichen hinausgehend)

Grenze der Gemakrung

Im Flächennutzungsplan ausgewiesene Konnzentrationszonen
für Windenergieanlagen

geplante Siedlungsflächen

Geplante Siedlungsflächen Wohnen

Geplante Siedlungsflächen Gewerbe

Nummerierung der Flächen
(vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 6.3)
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Ausschlussflächen für Windenergieanlagen
(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
relevant)

1. Zwingende Auschlussfläche aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Siedlungsflächen
(reine, allgemeine und besondere Wohngebiete, Dorf-, Kern-
und Mischgebiete, urbane Gebiete und dörfliche Wohngebiete,
Flächen für Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen)

straßenrechtliche Mindestabstände

Naturschutzgebiete

2. Zwigende Ausschlussflächen aufgrund gültiger
raumordnerischer Vorgaben (soweit über die zwingenden
Auschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben hinausgehend)

Bauschutzbereiche um den Flugplatz Speyer

3. Ausschlussflächen aufgrund kommunaler planerischer
Überlegungen

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu bestehenden und
geplanten reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten,
zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten, urbanen Gebieten,
dörflichen Wohngebieten und zu Flächen für Gemeinbedarf
(soziale Einrichtungen)

Flächen mit weniger als 500 m Abstand zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich (nur dargestellt, soweit
außerhalb eines Abstands von 900 m zu Siedlungsbereichen)

Flächen mit weniger als 400 m Abstand zu Gewerbe- und
Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebieten, sofern
dort eine auf die gewerbliche Nutzung bezogene Wohnnutzung
zulässig ist (nur dargestellt, soweit über den Abstand von 900
m zu Siedlungsbereichen hinausgehend).

100 m zu klassifizierten Straßen (einschließlich geplanter
Straßen)

100 m zu oberirdischen Hauptversorgungsleitungen

100 m zu Bahnlinien

4. verbleibende Flächen

Flächen größer 10ha, für die kein Ausschlusskriterium zutrifft

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu reinen, allgemeinen
und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und
Mischgebieten (bei Anlagen bis 200 Meter Gesamthöhe)

Siedlungsflächen Gewerbe

Wasserschutzgebiet Zone I

Grünzäsuren

landesweit bedeutsame Kulturlandschaften
9.1.3 "Speyerer Rheinniederung"

Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Kleingartenanlagen,
Grabelandflächen mit einer der kleingärtnerischen Nutzung
vergleichbaren Nutzung, Friedhöfen, öffentlichen Grün- und
Freizeitanlagen und Sportanlagen (nur dargestellt, soweit über
den Abstand von 900 m zu Siedlungsbereichen hinausgehend)

Grenze der Gemakrung

Im Flächennutzungsplan ausgewiesene Konnzentrationszonen
für Windenergieanlagen

geplante Siedlungsflächen

Geplante Siedlungsflächen Wohnen

Geplante Siedlungsflächen Gewerbe

Nummerierung der Flächen
(vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 6.3)
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LEGENDE

Ausschlussflächen für Windenergieanlagen
(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
relevant)

1. Zwingende Auschlussfläche aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Siedlungsflächen
(reine, allgemeine und besondere Wohngebiete, Dorf-, Kern-
und Mischgebiete, urbane Gebiete und dörfliche Wohngebiete,
Flächen für Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen)

straßenrechtliche Mindestabstände

Naturschutzgebiete

2. Zwigende Ausschlussflächen aufgrund gültiger
raumordnerischer Vorgaben (soweit über die zwingenden
Auschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben hinausgehend)

Bauschutzbereiche um den Flugplatz Speyer

3. Ausschlussflächen aufgrund kommunaler planerischer
Überlegungen

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu bestehenden und
geplanten reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten,
zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten, urbanen Gebieten,
dörflichen Wohngebieten und zu Flächen für Gemeinbedarf
(soziale Einrichtungen)

Flächen mit weniger als 500 m Abstand zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich (nur dargestellt, soweit
außerhalb eines Abstands von 900 m zu Siedlungsbereichen)

Flächen mit weniger als 400 m Abstand zu Gewerbe- und
Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebieten, sofern
dort eine auf die gewerbliche Nutzung bezogene Wohnnutzung
zulässig ist (nur dargestellt, soweit über den Abstand von 900
m zu Siedlungsbereichen hinausgehend).

100 m zu klassifizierten Straßen (einschließlich geplanter
Straßen)

100 m zu oberirdischen Hauptversorgungsleitungen

100 m zu Bahnlinien

4. verbleibende Flächen

Flächen größer 10ha, für die kein Ausschlusskriterium zutrifft

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu reinen, allgemeinen
und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und
Mischgebieten (bei Anlagen bis 200 Meter Gesamthöhe)

Siedlungsflächen Gewerbe

Wasserschutzgebiet Zone I

Grünzäsuren

landesweit bedeutsame Kulturlandschaften
9.1.3 "Speyerer Rheinniederung"

Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Kleingartenanlagen,
Grabelandflächen mit einer der kleingärtnerischen Nutzung
vergleichbaren Nutzung, Friedhöfen, öffentlichen Grün- und
Freizeitanlagen und Sportanlagen (nur dargestellt, soweit über
den Abstand von 900 m zu Siedlungsbereichen hinausgehend)

Grenze der Gemakrung

Im Flächennutzungsplan ausgewiesene Konnzentrationszonen
für Windenergieanlagen

geplante Siedlungsflächen

Geplante Siedlungsflächen Wohnen

Geplante Siedlungsflächen Gewerbe

Nummerierung der Flächen
(vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 6.3)
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LEGENDE

Ausschlussflächen für Windenergieanlagen
(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
relevant)

1. Zwingende Auschlussfläche aufgrund gesetzlicher Vorgaben

Siedlungsflächen
(reine, allgemeine und besondere Wohngebiete, Dorf-, Kern-
und Mischgebiete, urbane Gebiete und dörfliche Wohngebiete,
Flächen für Gemeinbedarf (soziale Einrichtungen)

straßenrechtliche Mindestabstände

Naturschutzgebiete

2. Zwigende Ausschlussflächen aufgrund gültiger
raumordnerischer Vorgaben (soweit über die zwingenden
Auschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben hinausgehend)

Bauschutzbereiche um den Flugplatz Speyer

3. Ausschlussflächen aufgrund kommunaler planerischer
Überlegungen

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu bestehenden und
geplanten reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten,
zu Dorf-, Kern- und Mischgebieten, urbanen Gebieten,
dörflichen Wohngebieten und zu Flächen für Gemeinbedarf
(soziale Einrichtungen)

Flächen mit weniger als 500 m Abstand zu Einzelhäusern und
Splittersiedlungen im Außenbereich (nur dargestellt, soweit
außerhalb eines Abstands von 900 m zu Siedlungsbereichen)

Flächen mit weniger als 400 m Abstand zu Gewerbe- und
Industriegebieten und vergleichbaren Sondergebieten, sofern
dort eine auf die gewerbliche Nutzung bezogene Wohnnutzung
zulässig ist (nur dargestellt, soweit über den Abstand von 900
m zu Siedlungsbereichen hinausgehend).

100 m zu klassifizierten Straßen (einschließlich geplanter
Straßen)

100 m zu oberirdischen Hauptversorgungsleitungen

100 m zu Bahnlinien

4. verbleibende Flächen

Flächen größer 10ha, für die kein Ausschlusskriterium zutrifft

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu reinen, allgemeinen
und besonderen Wohngebieten, zu Dorf-, Kern- und
Mischgebieten (bei Anlagen bis 200 Meter Gesamthöhe)

Siedlungsflächen Gewerbe

Wasserschutzgebiet Zone I

Grünzäsuren

landesweit bedeutsame Kulturlandschaften
9.1.3 "Speyerer Rheinniederung"

Flächen mit weniger als 300 m Abstand zu Kleingartenanlagen,
Grabelandflächen mit einer der kleingärtnerischen Nutzung
vergleichbaren Nutzung, Friedhöfen, öffentlichen Grün- und
Freizeitanlagen und Sportanlagen (nur dargestellt, soweit über
den Abstand von 900 m zu Siedlungsbereichen hinausgehend)

Grenze der Gemakrung

Im Flächennutzungsplan ausgewiesene Konnzentrationszonen
für Windenergieanlagen

geplante Siedlungsflächen

Geplante Siedlungsflächen Wohnen

Geplante Siedlungsflächen Gewerbe

Nummerierung der Flächen
(vgl. Erläuterungsbericht, Kapitel 6.3)
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LEGENDE

Ausschlussflächen für Windenergieanlagen
(soweit für das Gebiet der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
relevant)

1. Zwingende Auschlussfläche aufgrund gesetzlicher Vorgaben
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Naturschutzgebiete

2. Zwigende Ausschlussflächen aufgrund gültiger
raumordnerischer Vorgaben (soweit über die zwingenden
Auschlussflächen aufgrund gesetzlicher Vorgaben hinausgehend)

Bauschutzbereiche um den Flugplatz Speyer

3. Ausschlussflächen aufgrund kommunaler planerischer
Überlegungen

Flächen mit weniger als 900 m Abstand zu bestehenden und
geplanten reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten,
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(soziale Einrichtungen)
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Graben

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Graben

Grabe
n

Graben

Sportanlage
Bad

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Deponie

Deponie

Deponie

Deponie

Deponie

Wochenendplatz

Sportanlage

Kläranlage

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Sportanlage

Bad

Reitplatz

Reitplatz

Tennisplatz

Sportplatz

Graben

Grab
en

Graben

Graben

Teich

Graben

Gr
ab
en

Graben

Gra
ben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Grabe
n

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Gr
ab
en

Grab
en

Grab
en

Graben

Graben

Graben

Gra
ben

Graben

Teich

Teich
Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Alt
wa
sse
r

Altw
ass
er

Altw
ass
er

Graben

Gra
ben

Graben

Tennisplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Sportplatz

Reitplatz

Reitplatz

Reitplatz

Wochen-\nendplatz

Bad

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportplatz

Wochenend- und\nFerienhausfläche

Wochenendplatz

Sportanlage

Lagerplatz

Graben

Graben

Altarm

Sportanlage

Lagerplatz

Wochenendplatz

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz
Wochenendplatz

Wochenendplatz

Sportanlage

Sportanlage

Lagerplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Sportanlage

Reitplatz

Reitplatz

Schießanlage

Reitplatz

Reitplatz

Reitplatz

ReitplatzReitplatz

Sportplatz

Reitplatz

Teich

Graben

Bach

Bach

Graben

Graben

Grab
en

Grab
en

Grab
en

Graben

Graben

Gr
ab
en

Bach

Bach Bach

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Gra
ben

Grab
en

Bach

Graben

Graben

Grabe
n

Gra
ben

Graben

Graben

Graben

Graben

Gra
ben

Graben

Graben

Grab
en

Graben

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Gr
ab
en

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben
Grabe

n

Gra
ben

Graben

Graben

Graben

Grab
en

Grab
en

Gr
ab
en

Grabe
n

Graben

Graben

Graben

Grab
en

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Grabe
n

Graben

Graben

Grabe
n

Grabe
n

Graben

Graben

Ba
ch

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Graben

Bach

Bach

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Grabe
n

Graben

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Teich

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Reitplatz

Tennisplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Sportplatz

Sportplatz

Tennisplatz

Wochen-\nendplatz

Wochen-\nendplatz

Wochen-\nendplatz

Wochen-\nendplatz

Wochen-\nendplatz

Wochen-\nendplatz

Wasserwerk

Klär-\nanlage

Sportanlage

Sportanlage

Lagerplatz

Sportanlage

Sportplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Sportanlage

Lagerplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Erholungsfläche

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Lagerplatz

Rennbahn

Graben

Graben

Bach

Bach

Bach

Bach

Bach

Graben

Grabe
n

Grab
en

Graben

Gra
ben

Graben

Graben

Graben

Grabe
n

Grab
en

Gra
ben

Graben

Gra
ben

Graben

Graben

Teich

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Gra
ben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Graben

Bach

Bach

Bach

Bach

Bac
h

Sportplatz

Tennisplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Wochenendplatz

Tennisplatz

Sportplatz

Schießanlage

Reitplatz

Reitplatz

Reitplatz

Reitplatz

Reitplatz

Wasserwerk

Wasserwerk

Wasserwerk

Wasserwerk

SportanlageSportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportplatz

Sportplatz

Sportanlage

Sportanlage

Lagerplatz

Wasserwerk

Graben

Graben

Gra
ben

Graben

Gra
ben

Graben

Gr
ab
en

Grabe
n

Grab
en

Gr
ab
en

Gra
ben

Gr
ab
en

Gr
ab
en

Gr
ab
en

Graben

Graben

Wasserwerk

Wasserwerk

Freizeitanlage

Erholungsfläche

Fahrweg

Flur 0

Fahrweg

Flur 0

Fahrweg

Flur 0

Harthausen

Flur 0

Heiligenstein

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Flur 0

Mechtersheim

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Flur 0

Berghausen

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg
Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Flur 0

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

FahrwegFahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Flur 0

Fahrweg

Flur 0

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Flur 0

Flur 0

Flur 0

Dudenhofen

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Flur 0

Hanhofen

FahrwegFahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

FahrwegFahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg
Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Radweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Rad- und Fußweg

Fußweg

Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Rad- und Fußweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg

Fahrweg
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